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Zusammenfassung
Der strenge Artenschutz ist ein komplexes Thema.  

Nur wenn sich jemand juristisch mit § 44 Bundes-

naturschutzgesetz (BNatSchG) und naturschutzfach-

lich mit der/den betroffenen Art(en) gut auskennt und 

sich in die technische Planung eindenken kann, ist er 

in der Lage, eine „artenschutzrechtliche Beurteilung“ 

korrekt zu bearbeiten. Im vorliegenden Artikel soll 

versucht werden, gutachterliche und gleichzeitig prag-

matische Empfehlungen zur Umsetzung des Arten-

schutzes in Bezug auf die beiden streng geschützten 

Eidechsenarten, Zaun- und Mauereidechse (Lacerta 
agilis und Podarcis muralis), zu geben.

Fundierte Untersuchungen der Eidechsenvorkommen 

müssen mindestens vier Begehungen während geeig-

neter Aktivitätszeiten umfassen. Um den Bestand zu 

schätzen, ist unter optimalen Kartierungsbedingungen 

bei der Mauereidechse ein Korrekturfaktor von mindes-

tens vier, bei der Zauneidechse von sechs  anzuwenden.

Im § 44 BNatSchG werden mehrere Begriffe verwen-

det, die nicht eindeutig definiert wurden. Hier soll ver-

sucht werden, diese Begriffe, so weit es möglich ist, zu 

erläutern. Es werden auch Vorschläge erarbeitet, wie 

zum Beispiel die lokale Population pragmatisch abge-

grenzt werden kann.

Es wird aufgezeigt, wie durch Vermeidungs- und 

Minimie rungsmaßnahmen erreicht werden kann, dass 

die Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden. So 

kann durch permanente oder zeitlich befristete Tabu-

flächen verhindert werden, dass geschützte Lebens-

räume zerstört werden. Auch eine Bauzeitenbeschrän-

kung ist eine wichtige Vermeidungsmaßnahme, was 

das Tötungs- und Störungsverbot betrifft. Durch Ver-

grämung (d. h. Lebensraum der Eidechsen  unattraktiv 

gestalten) kann erreicht werden, dass Eidechsen von 

alleine in die Fläche wandern, auf der vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt wurden. Diese 

Maßnahmen müssen aber zum Zeitpunkt der Vergrä-

mung schon die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erfüllen.

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen  können die 

ökologische Funktion nur erfüllen, wenn  alle Teil-

lebens räume in ausreichendem Umfang vorhanden 

sind. Um dies zu erreichen, werden für  eine  adulte 

Mauer eidechse 80 m2 und für eine adulte Zaun eidechse 

150 m2 Lebensraum empfohlen. Ebenso bedarf es  eines 

Reifeprozesses für die angelegten Maßnahmen, der je 

nach Standort zwischen drei und zehn Jahre dauern 

kann. Durch ein Monitoring mit Risiko management 

ist zu  belegen, dass die ökologische Funktion erfüllt 

 wurde. Um das Entwicklungsziel zu  erreichen bzw. zu 

erhalten, ist  eine Pflege der vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen unerläss lich, basierend auf  einem stand-

ortbezogenen  Pflege- und Entwicklungsplan.

Eine naturschutzfachliche Baubegleitung hat sämtliche 

Bauarbeiten (einschließlich der vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen) zu überwachen. Pro  Kontrolle 

ist ein naturschutzfachliches Tagebuch anzufertigen, 

 welches an Auftraggeber und Genehmigungsbehörde 

zu versenden ist.

Umsiedlungen sind keine Vermeidungs- oder Minimie-

rungsmaßnahmen, sie können daher nur im Rahmen 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  erfolgen. 

Umsiedlungen sollten nur im äußersten Notfall durch-

geführt werden, wenn sämtliche Vermeidungs- oder 

Minimierungsmaßnahmen nicht möglich sind. Für den 

Fall, dass Umsiedlungen dennoch erforderlich sein 

sollten, werden Mindestanforderungen aufgestellt. 

Auch hier ist ein Monitoring unerlässlich.

Abschließend wird eine Checkliste erstellt, die zur 

Überprüfung herangezogen werden kann, ob in einer 

artenschutzrechtlichen Beurteilung alle erforderlichen 

Punkte abgearbeitet worden sind.
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1 Einleitung
Der strenge Artenschutz ist ein komplexes Thema. 

Nur wenn sich jemand juristisch mit § 44 Bundes-

naturschutzgesetz (BNatSchG) und naturschutzfach-

lich mit der/den betroffenen Art(en) gut auskennt und 

sich in die technische Planung eindenken kann, ist er 

in der Lage, eine „artenschutzrechtliche Beurteilung“ 

korrekt zu bearbeiten. Hierzu gehören in diesen Diszi-

plinen Fortbildungen und eine intensive Auseinander-

setzung über die jeweilige Teildisziplin hinaus.

Im vorliegenden Artikel soll versucht werden, gut-

achterliche Empfehlungen zu einer pragmatischen 

Umsetzung des Artenschutzes in Bezug auf die bei-

den streng geschützten Eidechsenarten, Zaun- und 

 Mauereidechsen (Lacerta agilis und Podarcis muralis), 
zu geben. Diese Empfehlungen sind nicht immer 

 wissenschaftlich belegt, da zu vielen Fragestellungen 

fundierte und  belastbare  Daten fehlen. Solange keine 

ausreichenden Grundlageninformationen erarbeitet 

worden sind, ist mit diesen „Hilfskrücken“ zu leben. 

Außerdem ist zu beachten, dass die Empfehlungen für 

Baden-Württemberg gemacht wurden. So sind bei-

spielsweise die Aktivi tätsphasen in Norddeutschland 

nicht mit denen in Süddeutschland identisch und da-

raus folgend auch nicht die Bauzeitenbeschränkungen.

Bei negativen Beispielen, die bislang nicht veröf-

fentlicht wurden, wurde bewusst auf die Quellen-

angabe verzichtet. Wird im nachfolgenden Text 

von „Art“ gesprochen, bezieht sich dies auf die in 

 Baden-Württemberg vorkommende autochthone Art, 

Unterart oder genetische Linie.

Junge Zauneidechse beim Sonnen. Foto: Hubert Laufer
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2 Zaun- und Mauereidechse
2.1 zauneidechse Lacerta agilis  

(Linnaeus, 1758)
 

aussehen

Die Grundfärbung der weiblichen Tiere ist gelbbraun 

bis graubraun mit cremefarbener bis gelber Unterseite. 

An den Flanken sind die dunkel eingefassten Augen-

flecken deutlich erkennbar. Die Weibchen werden bis 

zu 200 mm lang, wobei ca. 130 mm auf den Schwanz 

entfallen. Männliche Tiere sind während der Paarungs-

zeit an Beinen, Kopf- und Flankenseiten meist grün, 

auf der Kopfoberseite, an Rücken und Schwanz braun 

gefärbt. Die Unterseite ist während der Paarungszeit 

grün. Alte Männchen können in seltenen Fällen völ-

lig grün werden. Die Männchen können etwas grö-

ßer werden als die Weibchen. Jungtiere sind oberseits 

braun und unterseits cremefarben, ansonsten ähneln 

sie den Weibchen.

verbreitung

Von großflächigen Waldgebieten und den  höheren 

Lagen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen 

Alb abgesehen, ist die Zauneidechse in ganz Baden-

Württemberg anzutreffen. Verbreitungsschwerpunkte 

sind die Höhenstufen zwischen 100 und 400 m ü. NN. 

Die höchsten Fundorte liegen bei 1.000 m ü. NN.

aktivitätsphase

Die meisten Jungtiere erscheinen Anfang März,  Mitte 

März folgen die Männchen. Die Weibchen werden 

meist eine Woche nach den Männchen gefunden. Ent-

sprechend dem Ende der Winterruhe beginnt die Paa-

rungszeit in der Regel Ende April bis Anfang Mai. In 

den Monaten Mai und Juni kann ein deutlicher Akti-

vitätsschwerpunkt festgestellt werden. Das Auf suchen 

der Winterquartiere beginnt in der Regel im Septem-

ber. Juve nile und subadulte Tiere sind im Herbst län-

ger aktiv.

Lebensraum

Die Zauneidechse ist ein Biotopkomplexbewohner, 

sie zeigt eine starke Präferenz für Ruderalflächen, of-

fene bis locker bewachsene Flächen und Säume. Als 

euryöke Art in Baden-Württemberg besiedelt sie auch 

Männliche Zauneidechse mit mehreren Gemeinen Holzböcken (Ixodes ricinus) an der Körperseite. Zecken als 
Ektoparasiten sind in geringer Anzahl für den Wirt nicht schädlich. 
 Foto: Hubert Laufer
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stark anthropogen beeinflusste Lebensräume. Geeig-

nete Habitate müssen strukturreich und gut besonnt 

sein sowie eine ausgeprägte Vegetationsschicht und 

sich schnell erwärmendes Substrat aufweisen.

flächen für vorgezogene  ausgleichsmaßnahmen

Das Ziel ist eine halb offene Landschaft, in der die ein-

zelnen Biotoptypen mosaikartig verteilt sind. Der pro-

zentuale Anteil der verschiedenen Biotoptypen und 

Strukturelemente sollte sich folgendermaßen  aufteilen:

 � 20–25 % Sträucher

 � 10–15 % Brachflächen (z. B. Altgras, Stauden)

 � 20–30 % dichtere Ruderalvegetation

 � 20–30 % lückige Ruderalvegetation 

 auf überwiegend grabbarem Substrat

 � 5–10 % Sonnenplätze, Eiablageplätze und  

 Winterquartiere (Steinriegel; Altholz- 

 haufen sowie Sandlinsen)

Bestand und Bestandsänderungen

Die Vorkommen sind überwiegend klein. Kenntnis-

se zu Populationsgrößen aus Baden-Württemberg lie-

gen nur vereinzelt vor. Arealverluste sind nicht zu er-

kennen, doch sind die Bestände in allen Naturräumen 

in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. 

Besonders deutlich zeigt sich dies in intensiv landwirt-

schaftlich genutzten Flächen und in Siedlungsräumen 

und deren Umfeld.

gefährdung

Ursache für den Rückgang der Zauneidechse sind vor 

 allem die Zerstörung, Beeinträchtigung oder Beseitigung 

von Kleinstrukturen durch intensive Landbewirtschaf-

tung und Siedlungsentwicklung. Die kleinparzellierte 

Kulturlandschaft hat sich in den vergangenen 50 Jahren 

vielerorts aufgrund starker Intensivierung im Acker- und 

Weinbau sowie bei der Grünlandwirtschaft zu einer ein-

förmigen Kultursteppe gewandelt. Auf der anderen  Seite 

wurden Lebensräume der Zauneidechse aus der Nut-

zung herausgenommen, was zur Verbuschung führt, oder 

aufgeforstet. Zerschneidung der Lebensräume durch 

Straßen, Bebauung, Aufforstung von Hängen mit Mager-

vegetation, Wacholderheiden oder größeren Waldlich-

tungen und die Nutzungsintensivierung bei Weg- und 

Ackerrändern sind die häufigsten Gefährdungsursachen.

schutz

Um die Art zu erhalten sind folgende Leitbilder an-

zustreben: gut ausgebildete, sonnenexponierte Mager-

wiesen, beweidete Wacholderheiden, Waldränder mit 

Waldsäumen und -mänteln, sonnige, extensiv und oh-

ne Biozide genutzte/gepflegte Ruderalfluren mit ent-

sprechend ausgeprägter Kraut-, Strauch- und Baum-

schicht in unterschiedlichen Altersstadien, reich geglie-

derte Landschaften mit Hecken, Säumen und Rainen.

gefährdungs- und schutzkategorie

Nach dem BNatSchG ist die Art streng geschützt. 

In Deutschland und in Baden-Württemberg steht 

sie auf der Vorwarnliste (kühneL et al. 2009, Laufer 

1999). Für die Zauneidechse beträgt der Arealanteil 

in Deutschland, zwischen 10 und 33 % des Gesamt-

areals (Bischoff 1988). Zusätzlich liegt der Areal anteil 

Deutschlands im Verbreitungszentrum. Daher hat 

Deutschland für diese Art eine Verantwortlichkeit, 

und zwar in der  Kategorie „in hohem Maße verant-

wortlich“ (!) (kühneL et al. 2009).

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) 

 haben u. a. die Aufgabe, den Erhaltungszustand der 

 Arten der Anhänge II, IV und V der Fauna-Flora- 

Habitat- Richtlinie (FFH-RL) zu überwachen. Der Er-

haltungszustand wird nach einem  Ampel-Schema be-

wertet: günstig, ungünstig–unzureichend und ungüns-

tig–schlecht. Die Zauneidechse ist in der kontinentalen 

Region und in Baden-Württemberg (Stand 2013) in die 

Kategorie ungünstig–unzureichend eingestuft worden.

Lebensraum der Zauneidechse mit Lese steinhaufen, 
Trockenmauern und Weinbergs brachen bei 
 Ingelfingen. Foto: Hubert Laufer
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2.2 Mauereidechse Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768)

 

aussehen

Die Mauereidechse hat einen schlanken, stark abge-

flachten Körper und einen spitzen Kopf. Im Verhält-

nis zum Körper ist der Schwanz sehr lang. Der  Rücken 

zeigt in der Regel eine hell- bis mittelbraune oder 

graue Grundfärbung. Die Farbe der Bauchseite vari-

iert bei der Mauereidechse von Weiß über Gelb bis 

hin zu Orange bzw. Rot. Die maximale Körperlänge 

beträgt 75 mm. Der Schwanz ist etwa doppelt so lang 

wie der Körper, die maximale Gesamtlänge der Tiere 

reicht bis 225 mm.

verbreitung

Die Mauereidechse ist eine überwiegend südeuro-

päische Art, die in Deutschland an ihre  nördliche 

Areal grenze stößt.  Verbreitungsschwerpunkte in 

Baden-Württemberg sind das Oberrhein gebiet, der 

Neckarraum, Strom- und Heuchelberg sowie der 

Hoch rhein mit angrenzendem Schwarzwald. Die 

höchst gelegenen Vorkommen liegen im Südschwarz-

wald bei  etwa 800 m ü. NN und im Nordschwarzwald 

bei 750 m ü. NN.

aktivitätsphase

Die jährliche Aktivitätsphase reicht von März bis 

 Oktober, vereinzelt wird die Mauereidechse auch in 

den Wintermonaten beobachtet. Die Beobachtungs-

häufigkeit nimmt Ende März zu, steigt bis Ende April 

deutlich an und ist bis Ende September sehr hoch. Ab 

Anfang Oktober fällt sie deutlich ab.

Bestand und Bestandsänderungen

In Baden-Württemberg sind die Bestände meist klein 

(< 100 Alttiere). Große Populationen von über 1.000 

Individuen sind selten und beschränken sich über-

wiegend auf Güterbahnhöfe. Im 19. und Anfang des 

20. Jahrhunderts war sie weiter verbreitet als heute. 

Rückgänge sind im Wesentlichen im Schwarzwald und 

im Tauberland zu verzeichnen. Deutliche Bestandsein-

bußen wurden im vergangenen Jahrhundert vor  allem 

durch Flurbereinigungen entlang des Neckars und 

Männliche Mauereidechse (Podarcis muralis) vom Kaiserstuhl,  
sonnt sich geschützt im Feigenkaktus.  Foto: Hubert Laufer
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in der Vorbergzone des Schwarzwaldes festgestellt. 

 Zwischenzeitlich ist die Bestandssituation stabil, mög-

licherweise befindet sich die Art in Ausbreitung.

Lebensraum

Die Mauereidechse ist eine Charakterart der 

Weinberg lagen und zwischenzeitlich auch der Güter-

bahnhöfe und Bahnstrecken. Essenzielle Strukturen 

innerhalb eines Mauereidechsen-Habitats stellen un-

verfugte Trocken mauern, Steinschüttungen oder freie 

Felsabschnitte dar, die durch eine Vielzahl  freier, 

sonnen exponierter Gesteinsflächen als Sonnenplätze 

für diese thermophile Art von Bedeutung sind. Die 

Mauer  eiechse benötigt Jagdhabitate mit einer hohen 

Arthropodendichte, wie beispielsweise vegetations-

reiches Mauerwerk oder trockenwarme Stauden- und 

Gehölzsäume. Bei Biotopen mit geringer Vegetations-

deckung werden bewachsene Brachflächen in der Um-

gebung der Mauern als Jagdhabitate genutzt.

flächen für vorgezogene ausgleichsmaßnahmen

Das Ziel ist wie bei der Zauneidechse eine halb  offene 

Landschaft, in der die einzelnen Biotoptypen mosaik-

artig verteilt sein. Der prozentuale Anteil der verschie-

denen Biotoptypen und Strukturelemente ist folgen-

dermaßen aufzuteilen:

 � 15–20 % Sträucher

 � 5–10 % Brachflächen (z. B. Altgras, Stauden)

 � 15–20 % dichtere Ruderalvegetation

 � 50–60 % lückige Ruderalvegetation 

 auf überwiegend grabbarem Substrat

 � 5–10 % Sonnenplätze, Eiablageplätze und  

 Winterquartiere (Steinriegel; Stein, Holz 

 sowie Sandlinsen)

gefährdung

Die häufig individuenarmen und isolierten Populatio-

nen unterliegen einer Vielzahl von Gefährdungen. Die 

großen Populationen auf den Güterbahnhöfen sind 

durch Überbauung stark gefährdet. Als weitere Ge-

fährdungen kommen hinzu: Beeinträchtigung durch 

zunehmende Beschattung als Folge der Nutzungsauf-

gabe, Aufforstungsmaßnahmen im Bereich von Stein-

brüchen, Abraumhalden und Steinschüttungen, Ver-

kehrswegebau und -ausbau, Siedlungserweiterungen, 

Ersatz von Mauerwerk durch fugenlose Mauern bzw. 

vollständiger Abriss von Trockenmauern – auch inner-

halb von Ortschaften, Sanierungs- und Restaurations-

maßnahmen an Ruinen und Burgen, Lärmschutz-

wände an Bahnanlagen. Durch das Erlöschen kleiner 

Populationen werden die Vorkommen stärker isoliert. 

Auch das Einschleppen oder Aussetzen fremdländi-

scher Unterarten kann eine erhebliche Beeinträchti-

gung darstellen.

schutz

Wichtig sind die Aufrechterhaltung der traditionel-

len Bewirtschaftung in den Weinberglagen sowie die 

Erhaltung und Pflege brachliegender Sekundärstand-

orte, z. B. in Steinbrüchen oder an Bahndämmen, 

Straßen- und Wegrändern. Insbesondere ist die zu-

nehmende Beschattung im Rahmen der natürlichen 

Sukzession zu verhindern. Erhalten und wiederherge-

stellt werden sollten wertvolle Habitatstrukturen wie 

Trockenmauern, Steinriegel und freie Fels abschnitte 

auch innerhalb der Ortschaften und Städte sowie 

im Bereich von  Burgen und Ruinen. Vor allem soll-

ten unverfugte Mauer abschnitte als Lebensräume und 

Überwinterungs quartiere, vegetationsarme Bereiche 

als potenzielle Eiablage plätze sowie extensiv  genutzte 

Grünstreifen als Nahrungshabitate erhalten bleiben.

gefährdungs und schutzkategorie

Nach dem BNatSchG ist die Mauereidechse streng ge-

schützt. In Deutschland steht sie auf der  Vorwarnliste 

und in Baden-Württemberg ist sie stark gefährdet 

(kühneL et al. 2009, Laufer 1999).

Ein Lebensraum der Mauereidechse bei Istein. Im 
Hintergrund ist der Primärlebensraum am Fels und im 
Vordergrund der Sekundärlebensraum an der Bahn-
strecke zu sehen. Foto: Hubert Laufer
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Die Mitgliedsstaaten der EU haben u. a. die  Aufgabe, 

den Erhaltungszustand der Arten der Anhänge II, IV und 

V der FFH-RL zu überwachen. Der  Erhaltungszustand 

wird nach einem Ampel-Schema  bewertet:  günstig, 

 ungünstig–unzureichend und ungünstig–schlecht. Die 

Mauereidechse ist in der kontinentalen Region und 

in Baden-Württemberg (Stand 2013) in die Kategorie 

günstig eingestuft worden.

3 Rechtliche Grundlage
Zaun- und Mauereidechse zählen gemäß § 7 Abs. 2 

Nr. 14 b) BNatSchG zu den streng geschützten Arten 

und sind in Anhang IV der FFH-RL aufgeführt. Die 

Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes (§ 44 

Abs. 1 BNatSchG) zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie flächendeckend Geltung haben und auch im Sied-

lungsbereich bzw. in bestehenden Plangebieten rele-

vant werden können.

Das BNatSchG regelt in § 44 Abs. 1 das Tötungs-, Stö-

rungs- und Zerstörungsverbot. § 44 Abs. 5 Satz 2–4 

BNatSchG enthält eine Sonderregelung für Eingriffe 

und Bauvorhaben, die sogenannte Freistellung. Die 

Voraussetzungen für Ausnahmen sind in § 45 Abs. 7 

BNatSchG, für Befreiungen in § 67 BNatSchG ge-

regelt. Ob die Befreiungsermächtigung in Fällen der 

Betroffen heit einer Tierart des Anhangs IV der FFH-

RL überhaupt anwendbar ist, wird im juristischen 

Schrifttum uneinheitlich beurteilt.

Für die Ausarbeitung der Zugriffsverbote einschließ-

lich der Freistellung wurden im Wesentlichen folgende 

Übersichtsarbeiten verwendet: BLessing & scharmer 

2012, frenz & müggenBorg 2011, gassner & heugeL 

2010, geLLermann & schreiBer 2007, kerkmann 2010, 

kraTsch & schumacher 2005, Lau 2012, Lukas et al. 

2011 und schumacher & fischer-hüfTLe 2011.

3.1 tötungs- und schädigungsverbot
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, „wild lebenden 

Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-

len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören“.

Das Tötungsverbot bezieht sich auf die wild  lebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten im Sinne 

des § 7 Abs. 2 Nr. 1 (Tiere) und Nr. 13 ( besonders 

 geschützte Arten) BNatSchG. Dabei betrifft das Ver-

bot nicht die Population der Art, sondern gilt indivi-

duenbezogen (kraTsch 2011, OVG Berlin 2007, 

 BVerwG 2006). Das Tötungsverbot bezieht sich nicht 

nur auf Alttiere oder Jungtiere, sondern auch auf die 

 Eier der Eidechsen (siehe Legaldefinition von Tieren 

im BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 1 b).

Es sind sämtliche Handlungen verboten, die den Tod 

oder die Verletzung eines Tieres, die Zerstörung oder 

Beschädigung von Eiern sowie deren Entfernung aus 

der Natur zur Folge haben, einschließlich des Nach-

stellens und Fangens von Tieren. Hierbei ist unbedeu-

tend, ob die Handlung absichtlich, vorsätzlich oder 

fahrlässig geschieht (vgl. BLessing & scharmer 2012).

Unter Nachstellen werden sämtliche Handlungen ver-

standen, die ein Fangen, Verletzen oder Töten unmit-

telbar vorbereiten, wie z. B. das Ausbringen von Boden-

fallen (Fangeimer) mit dem Ziel,  Eidechsen zu fangen 

(vgl. kraTsch 2011). Fangen1 meint den  Zugriff auf ein 

lebendes Tier, bei dem der Fänger dem Tier nicht so-

fort und am Ort des Zugriffs die Freiheit wieder gibt 

bzw. wiederzugeben beabsichtigt (Lau 2011). Daher 

fällt auch die Umsiedlung von  Tieren unter das Fang-

verbot, selbst wenn dies letztlich zum Schutz der be-

troffenen Exemplare geschieht (Lau 2012, geLLermann 

2009). Eine Verletzung liegt bei der Beeinträchti-

gung der körperlichen Unversehrtheit und Gesund-

heit  eines Tieres vor (Lau 2012). Dies gilt zum Beispiel 

auch, wenn eine Eidechse beim Fangen den Schwanz 

abwirft; der Verbotstatbestand wird dadurch ausgelöst. 

1 Dieses Fangen hat nichts mit dem Fangen nach § 44 Abs. 6 

BNatSchG zu tun. Dort ist das Fangen beim Kartieren von 

Tieren gemeint, bei dem Individuen kurzfristig in die Hand 

genommen und danach in ihrem ursprünglichen Revier/ 

Habitat wieder freigelassen werden.
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Die Eidechsen sind in der Lage, Fettreserven in ihrem 

Schwanz zu speichern, und können daher auch  längere 

Zeit ohne Nahrung auskommen (z. B. Überwinte-

rung). Dieses Depotfett geht durch den Schwanz-

abwurf (Autotomie) verloren, die Regenera tion erfor-

dert zusätzliche Energie. Werden  Eidechsen beim Fang 

oder bei Bauarbeiten dazu veranlasst,  ihren Schwanz 

abzuwerfen, kann das Mortalitätsrisiko stark ansteigen 

(vgl. BLanke 2006), was gegebenenfalls  einem Töten 

gleichkommt.

Schwieriger ist der Verbotstatbestand beim Töten. Zu-

nächst tritt er ein, wenn unmittelbar auf das Leben 

 eines Tieres (Individuum) zugegriffen wird. Zwischen-

zeitlich sieht die Rechtsprechung die Verwirklichung 

des Tötungstatbestands aber nur dann als gegeben an, 

wenn das betroffene Vorhaben das Tötungsrisiko in 

signifikanter Weise erhöht (u. a. BVerwG 2008a,b,c, 

2009a). Ansonsten bedürfte in der Praxis nahezu jedes 

Vorhaben einer Ausnahme von den artenschutzrecht-

lichen Verboten. Die Ausnahme würde so zur Regel, 

was das Tötungsverbot zu einem unverhältnismäßigen 

Planungshindernis werden ließe und auch der Syste-

matik der europarechtlichen Vorgaben widersprechen 

dürfte (BVerwG 2008b).

Entscheidend bleibt allerdings, ob sich in Bezug auf 

die einzelnen Individuen eine signifikante Steigerung 

des Tötungsrisikos ergibt. Nicht gemeint ist der statis-

tische Begriff der Signifikanz (OVG Lüneburg 2008a). 

Ist dies nicht der Fall, wird der Tatbestand unabhängig 

von der Größe und Stärke der jeweiligen Populationen 

nicht verwirklicht. Umgekehrt tritt der Tatbestand bei 

einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos ein, 

das sich auch nicht durch Vermeidungs- oder Minde-

rungsmaßnahmen beherrschen lässt, selbst wenn keine 

Auswirkungen auf der Populationsebene zu prognosti-

zieren sind (eLLenBerg 2012).

Von einer signifikanten Risikoerhöhung ist dann aus-

zugehen, wenn Tiere aufgrund ihrer Verhaltensweise 

gerade im Vorhabensbereich ungewöhnlich stark von 

Bei der Oberbausanierung ist davon auszugehen, dass baubedingt Individuen getötet werden. Eidechsen 
 kennen diese Gefahr nicht, daher fliehen sie nicht aus dem Schotter, sondern in den nächstliegenden 
 Versteckplatz. Dies bedeutet: Eidechsen, die sich im oder auf dem Schotter befinden, werden sehr 
 wahrscheinlich getötet. Foto: Hubert Laufer
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den bau-, anlage- oder betriebsbedingten Wirkungen 

betroffen sind und sich diese Risiken durch die kon-

krete Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich et-

waiger Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnah-

men nicht beherrschen lassen (BVerwG 2009a). Dies 

gilt ebenfalls, wenn die betroffene Baumaßnahme zu 

einer deutlichen Steigerung des Tötungsrisikos führt 

(BVerwG 2009a). Liegen die Auswirkungen eines Vor-

habens unter der Gefahrenschwelle, die den allgemei-

nen Lebensrisiken aufgrund des Naturgeschehens ent-

spricht (BVerwG 2008a, OVG Weimar 2009) bzw. die 

mit der betreffenden Nutzung in der freien Natur im-

mer einhergeht (VG Halle 2010), besteht kein signifi-

kantes Tötungsrisiko.

Demzufolge ist der kollisionsbedingte Verlust einzel-

ner Individuen in der Regel nicht verbotsrelevant, er 

ist allein im Rahmen der naturschutzfachlichen Ein-

griffsregelung zu berücksichtigen (BT-Drs. 16/5100). 

Als Orientierung kann der folgende Sachverhalt gel-

ten: Wenn eine Eidechse auf der Nahrungssuche über 

eine Straße läuft und hierbei überfahren wird, wür-

de nach diesem Rechtsverständnis das Tötungsverbot 

nicht ausgelöst. Hingegen wird es ausgelöst, wenn sich 

die Eidechsen häufiger auf der Straße sonnen, weil in 

unmittelbarer Straßennähe (Straßenböschung) neue 

Lebensräume für Eidechsen hergerichtet wurden (vgl. 

BVerwG 2011). In diesem Fall ist die Wahrscheinlich-

keit hoch, dass einige Tiere überfahren werden.

Des Weiteren erfasst das „Tötungsverbot“ auch die 

Entwicklungsformen und verbietet, diese aus der 

 Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren. Aus der Natur entnehmen bedeutet, wenn sie 

durch  eine menschliche Handlung ihrem Aufenthalts-

ort auf nennens werte Dauer entzogen werden (KG 

Berlin 2000). Unter Natur wird nicht nur die „freie 

Natur“ verstanden, sondern auch menschliche Sied-

lungsbereiche.  Eine Beschädigung liegt vor, wenn die 

Entwicklungsform erheblich in ihrer Substanz, ihrer 

 äußeren Erscheinung oder ihrer Form verletzt ist und 

dadurch die Entwicklung beeinträchtigt wird. Zerstört 

ist eine Entwicklungsform, wenn sie so weit beschädigt 

wurde, dass ihre Funktion völlig aufgehoben ist, was 

einer Tötung gleichkommt (Lau 2012).

3.2 störungsverbot  
zu bestimmten zeiten

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, 

„wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 

und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebli-

che Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert“.

Das Verbot bezieht sich nicht auf bestimmte Lebens-

stätten, sondern auf Zeiten mit besonderen Empfind-

lichkeiten. Die Fortpflanzungszeit und Aufzuchtzeit 

beginnen bei den Eidechsen mit der Paarung und en-

den, wenn die Jungtiere geschlüpft und somit selbst-

ständig sind (vgl. OVG Berlin 2009, Louis 2009). Die 

Mauser2 stellt für Vögel eine energetische Belastung 

dar und eine Reihe von Arten ist während der Mau-

ser flugunfähig. Bei unseren einheimischen Eidechsen 

ist ein ähnliches Verhalten nicht bekannt. Die Über-

winterungszeit beginnt mit dem Aufsuchen und en-

det mit dem Verlassen der Überwinterungsstätte (vgl. 

Louis 2009). Unter Wanderung versteht man die peri-

odische, in der Regel durch jahreszeitliche Verände-

rungen oder Änderungen des Futterangebots bedingte 

Migration von Tieren von einem Gebiet zum anderen 

als natürlicher Teil ihres Lebenszyklus (eu-LeiTfaden 

2007). Unsere einheimischen Eidechsenarten sind Bio-

topkomplexbewohner, die unterschiedliche Teilhabi-

tate im räumlichen Zusammenhang bewohnen. Eine 

Wanderung zwischen den verschiedenen Teilhabita-

ten, wie z. B. bei den Amphibien, ist bei den heimi-

schen Eidechsen nicht bekannt, daher gibt es in die-

sem Sinne auch keine Wanderungszeit.

2 Die Häutung bei Schlangen stellt ebenso eine  energetische 

Belastung dar wie die Mauser bei Vögeln. Schlangen  haben 

transparente zusammengewachsene Augenlider oder 

uhrglas artige Augenabdeckungen, die sich mithäuten und 

zuvor durch Wassereinlagerung darunter trüb werden. In 

dieser Zeit sind sie deutlich weniger aktiv, fressen wenig bis 

nichts und sind wesentlich stärker durch Prädation gefähr-

det. Daher ist die Häutung bei Schlangen, im Sinne des § 44 

BNatSchG, mit der Mauser gleichzusetzen.
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3.2.1 störung

Eine Störung liegt vor, wenn die Eidechsen aufgrund 

einer unmittelbaren Handlung ein  unnatürliches Ver-

halten zeigen oder durch die Handlung  einen  hohen 

Energieverbrauch haben. Sie kann durch Beunruhi-

gungen oder Scheuchwirkungen, z. B.  infolge von 

 Bewegungen, Licht, Wärme, Erschütterungen, 

 häufige Anwesenheit von Menschen, Tieren oder 

 Baumaschinen, Umsiedeln der Tiere, Einbringen von 

Individuen in eine fremde Population (inner- und zwi-

schenartliche Konkurrenz) eintreten, aber auch durch 

Zerschneidungs-, Trenn- und Barrierewirkungen (vgl. 

BVerwG 2008a, 2009b). 

So weit eine erhebliche Störung nicht wahrscheinlich, 

aber auch nicht auszuschließen ist, kann ein Monito-

ring vorgesehen werden; für den Fall, dass hierbei ei-

ne erhebliche Störung ermittelt wird, sind unverzüg-

lich die erforderlichen Schutzvorkehrungen einzulei-

ten (OVG Lüneburg 2008b). Dies bedeutet aber, diese 

Schutzvorkehrungen müssen schon vorher bekannt 

sein (Risikomanagement).

3.2.2 erheblichkeitsschwelle

Geschützt wird auch beim Störungsverbot zunächst 

jedes einzelne Exemplar. Der Verbotstatbestand wird 

durch eine Störung jedoch nur ausgelöst, wenn sie er-

heblich ist. Eine Erheblichkeit liegt dann vor, wenn der 

Erhaltungszustand der lokalen Population verschlech-

tert wird. Die Erheblichkeit muss nicht zwingend 

nachgewiesen werden, es reicht aus, wenn eine Be-

einträchtigung wahrscheinlich ist (OVG Berlin 2009). 

 Eine erhebliche Störung liegt nicht vor, wenn der aktu-

elle Erhaltungszustand der lokalen Population sicher-

gestellt ist (BVerwG 2009c). Eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes ist insbesondere dann anzuneh-

men, wenn die Überlebens chancen oder die Repro-

duktionsfähigkeit  vermindert werden, wobei dies 

artspezifisch für den  jeweiligen Einzelfall untersucht 

und beurteilt werden muss ( BT-Drs. 16/5100). Bei 

landesweit seltenen  Arten mit geringen Populations-

größen kann eine  signifikante Verschlechterung be-

reits dann vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit 

oder die Überlebenschance einzelner Individuen be-

einträchtigt oder gefährdet wird (Lana 2010).

Primärlebensraum der Mauereidechse – Blockhalde im Südschwarzwald Foto: Hubert Laufer
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Durch die Verinselung der Eidechsen-Habitate kommt 

es zu kleineren Lebensräumen mit weniger Eidechsen, 

die langfristig nicht überleben können und bei Störun-

gen (z. B. Verkehr, Pflege der Grünflächen) möglicher-

weise erlöschen (siehe frank et al. 1994). Die anthro-

pogene Einschränkung von  Wanderbewegungen 

(z. B. Lärmschutzwand oder Beseitigung von Vernet-

zungselementen) beeinflusst die Abundanz und ge-

netische Variabilität von Populationen in isolierten 

Habitat inseln (hoVersTadT et al. 1994). Die Aussterbe-

wahrscheinlichkeit einer Art in einem bestimmten 

Gebiet wird umso größer, je schlechter und kleiner 

das  Habitat ist, in dem sie lebt (hiLdenBrandT et al. 

1995, WisseL & sTePhan 1994). Wird durch eine Stö-

rung der Lebensraum einer lokalen Population verklei-

nert bzw. fragmentiert, verringert sich die Überlebens-

chance dieser Population deutlich. Eine erhebliche 

Störung kann schon vorliegen, bevor das Minimalareal 

einer  lokalen Population erreicht wird (Näheres zum 

Minimal areal siehe Kapitel 3.2.3).

Im „Guidance document“ wird dargelegt, dass die FFH-

Richtlinie auf zwei Säulen fußt (eu-LeiTfaden 2007). 

Die „erste Säule“ der Richtlinie betrifft die Erhal-

tung der natürlichen Lebensräume und der  Habitate 

von Arten (Anhang II), die „zweite  Säule“ den Arten-

schutz (Anhang IV). Für Anhang-IV-Arten wurde bis-

her die Erheblichkeitsschwelle nicht definiert. Bei den 

Anhang-II-Arten liegt die Erheblichkeitsschwelle bei 

Arten mit kleinem Aktionsradius deutlich unter 5 % 

(siehe LamBrechT & TrauTner 2004).  Diese Erheb-

lichkeitsschwelle ist demnach auch für die Anhang-IV- 

Arten anzunehmen, d. h. auch für Mauer- und Zaun-

eidechse. Der Summationseffekt ist allerdings zu 

berück sichtigen: Dies bedeutet, dass Störungen der 

 lokalen Population aus anderen  Eingriffen, die zeit-

gleich erfolgen oder in der Vergangenheit  liegen, bei 

der Gesamtbeurteilung mitzählen.

3.2.3 erhaltungszustand der lokalen Population

In der praktischen Anwendung wird das Störungs-

verbot maßgeblich durch das weitere tatbestand-

liche  Erfordernis geprägt, dass die Störung den 

„ Erhaltungszustand der lokalen Population“ ver-

schlechtert. Wird die Erheblichkeitsschwelle von 5 % 

überschritten, werden die Überlebenschancen, die 

Repro duktionsfähigkeit und der Fortpflanzungserfolg 

der lokalen Population erheblich beeinträchtigt. Die 

Bewertung des Erhaltungszustandes kann anhand der 

Kriterien „Zustand der lokalen Population“, „Habitat-

qualität“ und „Beeinträchtigung“ bestimmt werden 

(eLLenBerg 2012). Hierzu kann das dreistufige Modell 

des Bfn (2007) als Orientierung dienen, die Parameter 

sind aber den Anforderungen einer artenschutzrecht-

lichen Beurteilung anzupassen.

märTens & sTePhan (1997) haben u. a. die Größe  einer 

langfristig überlebensfähigen Zauneidechsen popu-

lation mithilfe eines individuenbezogenen Computer- 

Simulationsprogrammes und basierend auf Ergebnis-

sen ökologischer Feldforschung bestimmt: Bei einer 

Population von 250 Weibchen und 250 Männchen (500 

Alttiere) besteht nach ca. 45 Jahren ein Aussterbe risiko 

von 5 %. Bender et al. (1999) kommen im Rahmen 

 einer Populationsgefährdungs analyse für die Mauer-

eidechse zu dem Ergebnis, dass für ein langfristiges 

Überleben einer Mauereidechsenpopulation mindes-

tens 140 Männchenreviere und 180 Weibchen reviere 

benötigt werden. Kleine Populationen unterliegen 

aber genauso wie große Populationen dem BNatSchG. 

In Baden-Württemberg gibt es bei beiden Arten über-

wiegend kleine Populationen. Um die  Arten langfris-

tig zu sichern oder sie in einen günstigen Erhaltungs-

zustand zu bekommen, sowie für die Vernetzung der 

Vorkommen untereinander, sind diese kleinen Popula-

tionen von hohem naturschutzfachlichem Wert.

Damit eine Population sich in einem hervorragenden 

Erhaltungszustand befindet, muss die Populations-

größe bei der Mauereidechse über 300 Individuen und 

bei der Zauneidechse über 500 Individuen betragen. 

Darüber hinaus müssen Männchen, Weibchen, Sub-

adulte sowie Jungtiere vorkommen. Weitere Kriterien 

wie Habitatqualität und Beeinträchtigungen, die für 

die Beurteilung des Erhaltungszustandes erforderlich 

sind, sind den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen.
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Tabelle 1: Bewertungsschema für den Erhaltungszustand lokaler Populationen der Zauneidechse*

Kriterien A B C

Zustand der Population hervorragend gut mittel bis schlecht

Populationsgröße > 500 Alttiere 100–500 Alttiere < 100 Alttiere

Populationsstruktur:  
Reproduktionsnachweis

Männchen, Weibchen, 
Subadulte und Jung-
tiere

Männchen, Weibchen, 
Subadulte und Jung-
tiere

nur Adulte

Habitatqualität hervorragend gut mittel bis schlecht

Strukturierung des Lebens-
raums

kleinflächig mosaik-
artig

großflächiger mit ausgeprägt 
 monotonen Bereichen

Anteil wärmebegünstigter 
Teilflächen, sowie Exposition

hoch, vorwiegend S, 
SW oder SO oder 
 große, wärmebegüns-
tigte, ebene, offene 
Flächen (Mikrorelief)

ausreichend, teilweise 
S oder kleinere, 
 wärmebegünstigte, 
ebene, offene Flächen

gering oder fehlend, 
Exposition anders

Anteil an Holzstubben, 
 Totholzhaufen, dornigen 
 Gebüschen, Heide- oder 
Grashorsten

viele dieser Strukturen einige dieser 
 Strukturen

einzelne oder wenige 
dieser Strukturen

relative Anzahl geeigneter 
Sonnenplätze 

viele dieser Strukturen einige wenige bis keine

Winterquartiere ausreichend 
 vorhanden

vorhanden möglicherweise 
 vorhanden

relativer Anteil offener, locke-
rer, grabfähiger Böden, sandig 
bis leicht lehmig, bis in 30 cm 
Tiefe grabfähig, in einer Expo-
sition, die für die Eiablage ge-
eignet ist

hoher Anteil,  
größtenteils in Hang-
lage sonnenexponiert

geringerer Anteil,  
wenigstens teilweise 
in Hanglage sonnen-
exponiert

Anteil fehlend oder 
kaum grabfähig bzw. 
nicht tief genug oder 
nicht sonnenexponiert

Entfernung zum nächsten 
 Vorkommen

< 500 m 500–1.000 m > 1.000 m

Eignung des Geländes 
 zwischen zwei Vorkommen 
für Individuen der Art

für vorübergehenden 
Aufenthalt geeignet

nur für kurzfristigen 
Transit geeignet

Zwischengelände 
 ungeeignet

Beeinträchtigungen keine bis gering mittel stark

Sukzession keine Beeinträchti-
gung oder 
 regelmäßige, art-
gerechte gesicherte 
Pflege

gering, Verbuschung 
nicht gravierend

voranschreitend, Ver-
buschung gravierend 
oder Beeinträchtigung 
durch nicht artgerech-
te Pflege

Einsatz von Dünger  
oder  Bioziden

kein Einsatz  feststellbar feststellbar

Barrieren im Jahres-
lebensraum bzw.  
an diesen  angrenzend

nicht vorhanden vorhanden,  
Straßen selten 
 frequentiert

vorhanden,  
Straßen mäßig bis 
häufig frequentiert

Entfernung zu  
menschlichen Siedlungen 

> 1.000 m 500–1.000 m < 500 m

Bedrohung durch Haustiere keine Bedrohung geringe Bedrohung 
(Spaziergänger und 
Hunde)

starke Bedrohung  
(frei laufende Haus-
tiere)

* In Anlehnung an SachtElEbEn & bEhrEnS (2010)
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Tabelle 2: Bewertungsschema für den Erhaltungszustand lokaler Populationen der Mauereidechse*

Kriterien A B C

Zustand der Population hervorragend gut mittel bis schlecht

Populationsgröße > 300 Alttiere 100–300 Alttiere < 100 Alttiere

Populationsstruktur:  
Reproduktionsnachweis

Männchen, Weibchen, 
Subadulte u. Jungtiere

Männchen, Weibchen, 
Subadulte u. Jungtiere

nur Adulte

Habitatqualität hervorragend gut mittel bis schlecht

Lage der Verstecke,  
Vegetation und Eiablageplätze 
zu den Strukturen 

direkt an diese 
 anschließend

in der näheren 
 Umgebung (≤ 10 m)

in weiterer Entfernung 
(> 10 m)

Exposition der vertikalen 
Strukturen

S, SW und SO S und SW oder  
S und SO

S, SW oder SO

Bedeckung der Strukturen 
durch Vegetation (Deckung 
und Jagdgebiet)

10–25 % 25–50 % oder < 10 % > 50 % oder < 10 % 
und ohne nahe hori-
zontale Vegetation

Anteil an Verstecken  
(Höhlen, Felsspalten,  
hohl liegende Steine)

zahlreiche vorhanden einige vorhanden vereinzelt vorhanden

Sonnenplätze zahlreich vorhanden einige vorhanden vereinzelte vorhanden

Winterquartiere ausreichend 
 vorhanden

vorhanden möglicherweise 
 vorhanden

relativer Anteil offener, 
 lockerer, grabfähiger Böden 
bzw. Gesteinshöhlen, 
 Mauerspalten zur  Eiablage

zahlreich vorhanden einige vorhanden vereinzelt vorhanden

Entfernung zum nächsten 
 bekannten Vorkommen

< 500 m 500–1.000 m > 1.000 m

Beeinträchtigungen keine bis gering mittel stark

Einsatz von Bioziden nicht erkennbar erkennbar

Sukzession keine Beeinträchti-
gung durch diese  
oder regelmäßige, 
 artgerechte gesicherte 
Pflege

gering, Verbuschung 
nicht gravierend

voranschreitend, Ver-
buschung gravierend 
oder Beeinträchtigung 
durch nicht 
 artgerechte Pflege

Vereinbarkeit des 
 Nutzungsregimes mit der 
Ökologie der Art

Primärhabitat oder 
Nutzungsregime im 
Sekundärhabitat 
 stehen im Einklang 
mit der Population

Nutzungsregime 
 gefährdet die 
 Population  
mittelfristig nicht

Nutzungsregime 
 gefährdet aktuell  
die Population

akute Bedrohung durch 
 Flurneuordnung 

keine akute  Bedrohung akute Bedrohung 
 vorhanden

Barrieren im Lebensraum 
bzw. angrenzend

nicht vorhanden Straßen selten 
 frequentiert

Straßen mäßig bis 
häufig  frequentiert

Freizeitdruck (Wanderwege, 
Kletter sport, Trampelpfade am 
Felsfuß bzw. -kopf)

keine Störungen im 
gesamten Habitat

akute Störungen in 
≤ 20 % des Habitats

akute Störungen in 
> 20 % des Habitats

Bedrohung durch Haustiere keine Bedrohung geringe Bedrohung 
(Spaziergänger und 
Hunde) 

starke Bedrohung  
(frei laufende Haus-
tiere)

* In Anlehnung an SachtElEbEn & bEhrEnS (2010)
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3.2.4 abgrenzung der lokalen Population

Der Begriff lokale Population ist artspezifisch zu ver-

stehen. Die Begründung nach BT-Drs. 16/5100  lautet: 

Eine lokale Population umfasst diejenigen (Teil-) 

Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen  einer 

Art, die in einem für die Lebens(-raum)ansprüche der 

Art ausreichenden räumlich/funktionalen Zusammen-

hang stehen (BVerwG 2010a). Daraus ist abzu leiten, 

dass die lokale Population kleinräumig zu verstehen ist 

( siehe auch TrauTner & Jooss 2008). Die  lokale Popu-

lation ist eine Bezeichnung für die Gesamtheit der 

Indi viduen einer Art, die während bestimmter Phasen 

des jährlichen Zyklus in einem anhand ihrer Habitat-

ansprüche abgrenzbaren Raum vorkommt. Sie umfasst 

daher räumlich abgrenzbare Brut-, Rast- und Über-

winterungsstätten (geLLermann 2007).  Daraus lässt 

sich ableiten, dass es sinnvoll ist, als Lebensraum  einer 

loka len Population eine Habitatinsel, wie z. B. für 

 Eidechsen einen Güterbahnhof oder einen Weinberg, 

abzugrenzen. Betrifft ein Vorhaben mehrere  lokalen 

Populationen, sind diese bei der Bewertung des Vor-

habens alle einzeln zu betrachten.

Für die Abgrenzung der lokalen Population wird eine 

pragmatische Vorgehensweise entsprechend dem Akti-

onsradius der Eidechsen vorgeschlagen. Ein Mauer-

eidechsen-Männchen legte eine Strecke von 70 m 

in 90 Minuten zurück (sTriJBosch 1980, zitiert in 

gruschWiTz & Böhme 1986). Zur Mobilität konnten 

Bonnemayer & dieTVorsT (1979, zitiert in gruschWiTz 

& Böhme 1986) bei individuell markierten Tieren in 

acht Fällen eine Entfernung vom Markierungsort von 

10–90 m nachweisen bzw. in drei Fällen eine Entfer-

nung von 50 m. Eine Entfernung von 25–80 m wies 

dexeL (1984) bei elf Exemplaren nach. Laufer (1997) 

beobachtete an einem Widerlager, wie ein umgesiedel-

tes Weibchen in 5,5 Stunden eine Strecke von 110 m zu-

rücklegte. Drei andere umgesiedelte Weibchen legten 

eine Strecke zwischen 60 und 130 m zurück. Bender 

(1996, zitiert in seTTeLe et al. 1996) konnte nach sechs 

Jahren zwei juvenile Tiere in einer Entfernung von 

500 m zum Aussetzungsort der Alttiere beobachten. 

nöLLerT (1989) stellte bei der  Zauneidechse fest, dass 

die Hälfte der Alttiere und Jungtiere sich nicht weiter 

als 20 m vom Erstfundort entfernt aufhielten, die längs-

te von einem Männchen zurückgelegte Strecke wurde 

mit 333 m gemessen, die eines Weibchens mit 165 m. 

In einer Sandgrube wanderten 80 % der Männchen und 

76 % der Weibchen während  einer Aktivitätsperiode 

nicht weiter als 10 m (gramenTz 1996). Auch andere 

Autoren kommen zu einem ähnlichen Ergebnis: Weib-

chen bis 91 m, Männchen bis 70 m (märTens 1999), 

 etwa 70 % haben einen Aktionsradius bis 5 m, etwas 

unter 25 % bis 10 m, nur 2 Tiere mehr als 40 m (schuLz 

2006). yaBLokoW et al. (1980, zitiert in BLanke 2010) 

gehen davon aus, dass sich mehr als 70 % der Zaun-

eidechsen in ihrem Leben nicht weiter als 30 m von ih-

rem Schlupfort entfernen. In seltenen Fällen können 

einzelne Individuen auch weiter wandern. Bei hollän-

dischen  Zauneidechsen registrierten sTriJBosch et al. 

(1983) eine maximale Laufstrecke von 1.200 m. kLeWen 

(1988) veröffentlicht bei einzelnen markierten Tieren 

eine Maximalstrecke von 4.000 m. Welche Methode 

zur Markierung der Tiere in dieser Untersuchung an-

gewandt wurde, ist unbekannt. Die damals üblichen 

Phalangenamputationen gelten heute als nur bedingt 

zuverlässig, da Zehenverluste auch natürlich auftreten 

(henLe et al. 1997). Der oben genannte Maximalwert ist 

daher nur bedingt verlässlich.

Aus den oben aufgeführten Arbeiten ist abzuleiten, 

dass die zu betrachtenden Eidechsen i. d. R. nicht 

weiter als 500 m umherstreifen. Wird um die bei der 

 Erfassung erbrachten Nachweise ein Puffer von 500 m 

gelegt, stellen alle Tiere, deren Puffer sich berüh-

ren oder überschneiden, eine lokale Population dar. 

 Berührt sich der Puffer nicht, ist der Abstand zwischen 

den  Individuen größer als 1.000 m, und es kann von 

verschiedenen lokalen Populationen ausgegangen wer-

den. Im begründeten Fall kann von dieser  Regel gut-

achterlich abgewichen werden, wenn z. B. zwischen 

den Individuen eine gute Vernetzung besteht (geeig-

nete Trockenmauern, Böschungen). Aber auch dann 

sollte der Abstand, der für die Abgrenzung einer 

 lokalen Population zugrunde gelegt wird, nicht mehr 

als 2.000 m betragen. Bei Barrieren wie z. B. Auto-

bahnen, stark befahrenen Bundes- oder Landes straßen, 

größeren Fließgewässern, dichten Nadelwäldern oder 

großen Ackerflächen ist bereits bei deutlich geringe-

ren Abständen von verschiedenen lokalen Populatio-

nen auszugehen.
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3.3 zerstörungsverbot  
geschützter Lebensräume

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten 

„Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“.

Eine Fortpflanzungsstätte umfasst Bereiche wie den 

Paarungsplatz, den Eiablageplatz und den  bevorzugten 

Aufenthaltsort der frisch geschlüpften Jungtiere (vgl. 

kraTsch 2011, eu-LeiTfaden 2007, Louis 2009). Es sind 

solche Teilhabitate darunter zu verstehen, deren Funk-

tionalität gesichert werden muss, um den Erfolg der Re-

produktion zu gewährleisten (feLLenBerg 2012). Ruhe-

stätten sind Bereiche, die für das Überleben  eines Tie-

res oder einer Gruppe von Tieren während einer nicht 

aktiven Phase wie z. B. Schlaf, Versteck, Häutung, Wär-

meregulation (z. B.  Sonnenplätze) und Überwinterung 

erforderlich sind (feLLenBerg 2012, kraTsch 2011, Lau 

2012, Louis 2009, Lana 2010). Nicht relevant ist, ob 

die geschützten Stätten natürlich sind oder künstlich 

geschaffen wurden (vgl. kraTsch 2011, VG Berlin 2000, 

OVG Berlin 2000). Somit sind bei  Eidechsen auch 

vom Menschen angelegte Stein riegel, Trockenmauern, 

Hausfassaden usw. geschützt.

3.3.1 räumliche abgrenzung  

geschützter Lebensstätten

Es ist nicht der gesamte Lebensraum einer Art durch 

das Zerstörungsverbot geschützt, sondern nur die aus-

drücklich bezeichneten Lebensstätten (Fort pflanzungs- 

und Ruhestätten) (BVerwG 2009a). Die Rechtspre-

chung hat Nahrungs- und Jagdhabitate (BVerwG 2001) 

und Wanderkorridore (BVerwG 2007a) nicht in den 

Schutz einbezogen. Allerdings sind die Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten nicht um ihrer selbst willen ge-

schützt, sondern wegen ihrer Funktion (soBoTTa 2007, 

fehrensen 2009, eu-LeiTfaden 2007). Ist aber eine be-

stimmte Nahrungsfläche Bedingung für die erfolgrei-

che Reproduktion, so bildet diese eine Einheit mit der 

Fortpflanzungsstätte (Louis 2009, LANA 2010). Ebenso 

nicht geschützt sind potenzielle Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (BVerwG 2008b). Dies trifft nur zu, wenn 

die Individuendichte und  Lebensraumnutzung vor Ort 

tatsächlich flächendeckend kartiert wurde – nicht je-

doch bei „Worst Case“ -Betrachtungen3 (kraTsch 2011).

Da bei Eidechsen die tatsächliche Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte i. d. R. nicht erfasst werden kann, 

wird folgende Vorgehensweise empfohlen: Bei der 

Fort pflanzungs- oder Ruhestätte ist zwischen der „tat-

sächlich“ nachgewiesenen, der „möglichen“ und der 

„poten ziellen“ zu unterscheiden:

 � Die „tatsächliche“ Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

ist z. B. durch das Beobachten eierlegender Weib-

chen belegt.

 � Die „mögliche“ Fortpflanzungs- oder  Ruhestätte 

befindet sich in einem geeigneten Lebensraum für 

Eidechsen, in dem die Art nachgewiesen  wurde 

oder in einem Aktionsradius (500 m) eines Nach-

weises. Bei dieser  Vorgehensweise kann dann ggf. 

auch zwischen Fortpflanzungs- (z. B. Sandflächen) 

oder Ruhestätte (z. B. Trockenmauer) unterschie-

den werden.

 � Die „potenziellen“ Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten befinden sich in geeigneten Lebensräumen 

für Eidechsen, in denen die Art bei der Standard-

methode (siehe Kapitel 3.4.4) nicht  nachgewiesen 

wurde.

Im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind die 

„Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ und „möglichen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ gleich zu setzen. 

Dies bedeutet, es können in einem Habitat (d. h. die 

Art ist nachgewiesen) alle geeigneten Eiablagestand-

orte erfasst und als Fortpflanzungsstätten deklariert 

 werden.

3 Unter „Worst Case“-Betrachtung (ungünstigster Fall) versteht 

man eine konservative Form der Risikoabschätzung, bei der 

die Art ohne Bestandserhebungen als vorhanden angenom-

men wird, sobald sich das Untersuchungsgebiet im Verbrei-

tungsgebiet der zu betrachtenden Art befindet und  geeignete 

Lebensräume (auch suboptimale) vorhanden sind. Es ist der 

größtmögliche Bestand anzunehmen. Eine „Worst Case“- 

Betrachtung ist grundsätzlich zulässig (BVerwG 2007b),   

sollte aber nur in Notfällen erfolgen.
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Diese umfassende Abgrenzung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte bei Eidechsen deckt sich auch mit der 

Definition im EU-LeiTfaden 2007. Dort wird für Arten 

mit kleinem Aktionsradius und/oder sich überschnei-

denden Fortpflanzungs- und Ruhestätten (trifft auf 

 unsere Eidechsen zu) folgende Aussage getroffen: „Bei 

einer Art mit kleinem Aktionsradius sowie bei Arten 

mit sich überschneidenden Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten ist eher eine umfassende Betrachtung geboten 

(z. B. kann beim Kammmolch auf eine Einheit von 

Teichen als Fortpflanzungs- und angrenzende Land-

fläche als Ruhestätte abgestellt werden)“. Demnach 

ist bei den ortstreuen Eidechsenarten der  gesamte 

Lebens raum als streng geschützt anzusehen.

Bei Mauer- und Zauneidechse wird die Abgrenzung 

der Lebensstätten auch durch ihre Raumnutzung be-

stimmt.

Mauereidechsen haben relativ kleine Reviere, die ge-

gen ihre Artgenossen verteidigt werden (z. B. bei 

männlichen Mauereidechsen meist zwischen 10 und 

50 m2; vgl. Laufer et al. 2007). Kommt ein Mauer-

eidechsenmännchen in ein Nachbarrevier, kann es zu 

erheblichen Revierkämpfen kommen. Daher wird es 

ein Revierinhaber nach der Abgrenzung der Reviere 

(markiert durch artspezifisches Sekret der Femoral-

poren) vermeiden, in ein Nachbarrevier einzudringen. 

Die Revierinhaber sind für die erfolgreiche Repro-

duktion von hoher Bedeutung, da es  umherstreifende 

Männchen ohne Revier schwer haben, sich mit  einem 

Weibchen zu paaren. Insbesondere bei linear anei-

nandergereihten Revieren (z. B. Bahnstrecken) kön-

nen die Männchen bei der Suche nach Nahrung nicht 

regel mäßig durch das Nachbarrevier gehen. Somit 

sind die direkt an das eigene Revier angrenzenden 

Nahrungshabitate von essenzieller Bedeutung. Zaun-

eidechsen haben kleine Aktionsräume von meist unter 

40 m, die sich auch bei gleichgeschlechtlichen Tieren 

stark überlappen können. Für sie sind ihre Aktions-

zentren (Sonnen plätze in Verstecknähe, die von meh-

reren  Tieren gleichzeitig genutzt werden können) 

und die unmittelbar angrenzenden Jagdgebiete von 

 zentraler Bedeutung.

3.3.2 zeitliche abgrenzung  

geschützter Lebensstätten

Die geschützten Lebensstätten müssen  regelmäßig, 

aber nicht ständig genutzt werden (vgl. kraTsch 2011, 

BVerwG 2006), so sind z. B. Eiablageplätze der 

 Eidechsen auch im Winter geschützt und die Winter-

quartiere im Sommer. Bei standorttreuen Arten – wie 

den Eidechsen – ist davon auszugehen, dass sie die 

Lebens stätten regelmäßig nutzen, insbesondere, wenn 

sie in der Vergangenheit regelmäßig genutzt wurden 

oder einen erheblichen Teil des Jahres (VG Potsdam 

2002, VG Berlin 2003, OVG Hamburg 2005,  BVerwG 

2006). Der Schutz entfällt bei standorttreuen Arten 

erst, wenn die Prognose erstellt werden kann, dass 

eine Lebens stätte endgültig aufgegeben worden ist 

(feLLenBerg 2012).

Nicht geschützt sind hingegen Lebensstätten von 

standorttreuen Arten, wenn eine erneute Nutzung 

nicht zu erwarten ist (geLLermann & schreiBer 2007), 

und Lebensstätten, die lediglich potenziell für  eine 

Nutzung infrage kommen, aber nicht nachweislich ge-

nutzt werden (BVerwG 2008b, Louis 2009). Der  bloße 

Nachweis der Eignung eines Bereiches als  zukünftige 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist nicht ausrei-

chend (feLLenBerg 2012). Liegen aber die möglichen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Aktions radius 

einer nachgewiesenen Art (500 m), gilt dies nicht, 

denn dann ist davon auszugehen, dass die Art diese 

 Lebensstätte nutzt oder nutzen kann.

3.3.3 entnahme, Beschädigung  

und zerstörung

Beschädigung oder Zerstörung verlangen eine  direkte 

Einwirkung auf die geschützten Lebensstätten, die sich 

nachteilig auf deren Funktion auswirkt (KG  Berlin 

2000). Verlassen Tiere ihre Lebensstätte aufgrund von 

indirekten Einwirkungen wie Lärm, Licht, Erschüt-

terung und Geruch oder sonstiger Beunruhigungen 

oder Scheuchwirkungen, so werden die betreffenden 

Lebensstätten nicht beschädigt oder zerstört. Es han-

delt sich hierbei um Einwirkungen auf die  Tiere selbst, 

sodass zwar das Störungsverbot verwirklicht werden 

kann, nicht aber eine Beschädigung oder Zerstörung 
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der geschützten Lebensstätten vorliegt ( Louis 2009, 

KG Berlin 2000). Nach Gellernann (2012) genügt jede 

Verschlechterung der Habitatqualität unabhängig da-

von, ob sie auf einer substanzverletzenden Einwirkung 

oder einer Veränderung der Umgebungsbeziehungen 

beruht. Es ist nicht entscheidend, ob die Fortpflan-

zungsstätte im Zuge der Baufreistellung ( direkte Be-

einträchtigung) für ein Straßenbauvorhaben  vernichtet 

oder durch Verkehrslärm (indirekte Beeinträchtigung) 

stark in Mitleidenschaft gezogen wird. In beiden Fäl-

len ist die Fortpflanzungsstätte für die lärmsensible 

Art nicht mehr nutzbar. Aber unabhängig davon, ob 

in direkte Beeinträchtigungen eine Zerstörung darstel-

len oder nicht, können solche indirekten Beeinträch-

tigungen (zusätzlich zur Störung) eine Entnahme aus 

der Natur darstellen (BVerwG 2009c, hinsch 2011). 

 Eine Entnahme aus der Natur ist gegeben, wenn dem 

Tier die jeweiligen geschützten Lebensstätten durch 

eine anthropogene Handlung auf nennenswerte Dau-

er entzogen werden (KG Berlin 2000), z. B. durch Ein-

wirkungen wie Lärm, Licht, Erschütterung und Geruch 

oder sonstige Beunruhigungen oder Scheuchwirkun-

gen (Lau 2012).

3.4 freistellung
Die Freistellung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG: „Für 

nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft 

 sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, 

die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-

lässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-

tungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 

in  Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 

 solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 

ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 

3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeid-

bare  Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch ge-

gen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, 

so weit die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhe stätten im räumlichen Zusammenhang weiter-

hin erfüllt wird. So weit erforderlich, können auch vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV 

Buchstabe b der Richtlinie 92/43/ EWG  aufgeführten 

Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind an-

dere besonders geschützte  Arten  betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung  eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote vor.“

Nach § 44 Abs. 5 Satz 1 gilt die Freistellung nur für zu-

lässige Eingriffe. Das BVerwG (2011) stellte klar, dass 

die Freistellung überhaupt nur eingreift, wenn das Vor-

haben insgesamt in Einklang mit der naturschutzrecht-

lichen Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG steht. 

Das hat zur Konsequenz, dass, wenn das Vorhaben in 

bestimmter Hinsicht zu Beeinträchtigungen führt, die 

den Vorgaben der Eingriffsregelung widersprechen, 

der Eingriff unzulässig ist mit der Folge, dass auch an-

deren von ihm ausgehenden Beeinträchtigungen die 

Freistellung verwehrt bleibt (siehe BVerwG 2011). Die 

Naturschutzbelange gehören unabhängig davon, ob 

die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ausgelöst 

werden, zum notwendigen  Abwägungsmaterial (§ 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Es ist daher fehlerhaft, wenn 

die nicht europarechtlich relevanten Arten als „nicht 

bewertungsrelevant“ behandelt werden und insofern 

auch in der Abwägungsentscheidung unberücksichtigt 

bleiben, insbesondere, wenn während der Auslegung 

Hinweise auf Vorkommen (nur national) geschützter 

Arten kommen (vgl. VGH Mannheim 2011). Werden 

z. B. die besonders geschützten Arten in der Eingriffs-

regelung nicht behandelt, gilt das Bauvorhaben nicht 

als zulässiger Eingriff. Die Freistellung (§ 44 Abs. 5 

BNatSchG) findet dann keine Anwendung. Beispiels-

weise sind dann vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

für streng geschützte Arten nicht möglich. Für die be-

sonders geschützten Arten gilt dann der § 44 Abs. 1 

uneingeschränkt.

Die Freistellung nach § 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 

BNatSchG betrifft ihrem Wortlaut nach auch das Ver-

bot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, somit den Fang, 

die Verletzung und die Tötung der gelisteten Arten 

(u. a.  Anhang-IV-Arten der FFH-RL), so weit sie un-

vermeidbar mit der Beeinträchtigung von Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten einhergeht. Hierzu hat das 

BVerwG in der „Freiberg“-Entscheidung (BVerwG 

2011) aber ausgeführt, dass diese Freistellung im Hin-

blick auf Artikel 12 der FFH-RL problematisch ist.  



111© LUBW Strenger Artenschutz

Die Freistellung von den Verboten des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG greift nicht, wenn der Handelnde 

um die Gefährdung der Tiere weiß oder sie in Kauf 

nimmt.  Eine unvermeidbare Beeinträchtigung lässt 

sich nur annehmen, wenn die betroffenen  Exemplare 

trotz sorgfältiger Untersuchung übersehen wurden 

oder die  Tatbestandsverwirklichung gerade mit funk-

tionserhaltenden Maßnahmen in Bezug auf den jewei-

ligen Eingriff betroffener Lebensstätten im Sinne der 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG einhergeht (VGH Kassel 

2009b, feLLenBerg 2012). Bei Umsiedlungsaktionen in 

ein neues Ersatzhabitat ist damit zu rechnen, dass es zu 

Verletzungen oder gar  Tötungen einzelner Individuen 

kommen kann. Dies ist nach der „Freiberg“-Entschei-

dung nicht mehr von der Frei stellung des § 44 Abs. 5 

BNatSchG gedeckt und bedarf somit einer Ausnahme-

entscheidung.

Mit dem Abstellen auf die Wahrung der ökologischen 

Funktion der betroffenen Lebensstätten und  Standorte 

verfolgt § 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG ein rein 

ökologisch-funktionales Verständnis des Lebensraum-

schutzes (Lau 2012). Der individuenbezogene Maß-

stab wird hierdurch gelockert (BVerwG 2008a),  jedoch 

nicht zugunsten eines bloßen Populationsbezuges (sie-

he geLLermann 2009, möckeL 2008), sondern eines 

eingeschränkten Individuenbezuges (BVerwG 2009b). 

Der vorausgesetzte Funktionserhalt ist gegeben, in-

dem entweder im jeweiligen Aktionsraum weitere 

geeignete Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zur Ver-

fügung stehen oder durch entsprechende funktions-

erhaltende Maßnahmen ohne zeitlichen Bruch bereit-

gestellt werden (BVerwG 2009b, BVerwG 2010b). 

HVNL et al. (2012) gehen davon aus, das bei einem 

Eingriff für Zauneidechsen die ökologische Funktion 

erhalten bleibt, wenn ein ausreichend großes Rest areal 

von 1 bis 4 ha übrig bleibt. Diese Aussage deckt sich 

nicht mit dem Gesetz und der Rechtsprechung. Die-

se Vorgehensweise würde die FFH-Richtlinie und das 

BNatSchG ad absurdum führen (siehe Laufer 2013). 

Der beeinträchtigte Lebensraum muss nicht zwingend 

1:1 gewahrt werden. Entscheidend ist, dass der verblei-

bende und/oder neu geschaffene Lebensraum nach 

 aller Erfahrung die beeinträchtigten Funktionen für 

die betroffenen Exemplare vollständig auffängt (BVer-

wG 2009c, VGH Mannheim 2010).

Da für die betroffenen Populationen oder  Individuen 

meist keine Ausweichmöglichkeiten bestehen, sieht 

§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG die Möglichkeit vor, „vor-

gezogene Ausgleichmaßnahmen“ herzustellen. Vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen (siehe Kapitel 3.4.4) 

sind Maßnahmen, welche die ökologische Funktion 

der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten ohne zeitliche Unterbrechung 

gewähr leisten sollen. Sie unterscheiden sich daher 

grundlegend von den einen anderen Zweck verfolgen-

den Ausgleichsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung 

(VGH Kassel 2008). Die vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen müssen artspezifisch sein und grundsätz-

lich sofort bei Beginn des Eingriffs zur Verfügung ste-

hen, die zeitliche Kontinuität der betroffenen Lebens-

stätte muss gesichert werden (VGH Kassel 2009c). 

In der  Sache handelt es sich bei vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen um Minimierungsmaßnahmen, da 

sie darauf abzielen, nachteilige Eingriffe so zu reduzie-

ren, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen  eines 

Verbots tatbestandes nicht erfüllt sind (feLLenBerg 

2012). Einer Maßnahme muss auf der Grundlage fach-

licher Beurteilungen eine hohe Erwartungswahr-

scheinlichkeit attestiert werden können, wenn sie auf 

der Verbots ebene als vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahme berücksichtigt werden soll (feLLenBerg 2012).

Verbleiben Unsicherheiten, ob die neuen oder erwei-

terten Habitate in dem vorgesehenen Umfang ange-

nommen werden oder ob die Aufwertung bestehen-

der Habitate den gewünschten Erfolg erzielt, kann ein 

mit einem Risikomanagement kombiniertes Monito-

ring (mit Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen) ange-

ordnet werden. Diese greifen, wenn die Beobachtung 

nachträglich einen Fehlschlag der positiven  Prognose 

anzeigt (feLLenBerg 2012). Ein Monitoring allein ist 

laut BVerwG 2011 nicht dazu geeignet, behördliche 

Ermittlungsdefizite und Bewertungsmängel zu kom-

pensieren.

3.4.1 vermeidungsmaßnahmen

Bei der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte darf durch ein Vorhaben keine Ver-

schlechterung eintreten. Um diese Forderung einzu-

halten, können schadensbegrenzende vorbeugende 

Maßnahmen durchgeführt werden, die auf eine Besei-
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tigung oder Minimierung der negativen Auswirkungen 

einer Tätigkeit abzielen. Dazu zählen z. B. Bau zeiten-

beschränkungen (OVG Münster 2008) oder Maßnah-

men zur Vermeidung von Kollisionen (BVerwG 2009a). 

Nachfolgend werden einige Vermeidungsmaßnahmen 

für Eidechsen vorgestellt. Vermeidungsmaßnahmen 

sind unbedingt durch eine naturschutzfachliche Bau-

begleitung abzusichern (kraTsch 2011, siehe Kapitel 5).

erhaltung von Lebensräumen und funktionellen 

Beziehungen

Wertvolle Lebensräume für Eidechsen, wie beispiels-

weise Böschungen oder Trockenmauern, die nicht vom 

Eingriff betroffen sind, aber durch die Bauarbeiten be-

einträchtigt werden könnten, sind als Tabu flächen aus-

zuweisen. Diese sind durch ein Absperrband oder 

 besser durch einen Bauzaun zu kennzeichnen bzw. zu 

 sichern. Markierung und Kontrolle erfolgen durch die 

naturschutzfachliche Baubegleitung.

Bauzeitenbeschränkungen

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, besonders ge-

schützte Tiere (Individuen) zu verletzen oder zu töten 

oder ihre Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu 

zerstören. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 ist es verboten, streng 

geschützte Arten (lokale Population) während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Daher ist 

neben dem Erhalt von Lebensräumen der Zeitpunkt 

des Eingriffs ein wesentlicher Faktor.

Da sich die Eidechsen das ganze Jahr über in ihrem 

Lebensraum befinden, gibt es keinen optimalen Zeit-

punkt für einen Eingriff. Im August ist aber die Repro-

duktion abgeschlossen (alle Jungtiere sind geschlüpft), 

und die Tiere sind noch bis September bzw.  Oktober 

aktiv, sodass sie durch Vergrämungsmaßnahmen aus 

dem Baufeld verdrängt werden oder vor Baumaschinen 

flüchten können. Das Gleiche gilt für einen kurzen 

Bau einer Trockenmauer als neuer Lebensraum für die Mauereidechse. Hinter der Sandsteinmauer  befindet 
sich eine Steinschüttung (Winterquartier) und am Mauerfuß grabbares, nährstoffarmes Substrat als Eiablage-
platz. Das Drahtgeflecht hat nur Schutzfunktion, um das unerlaubte Entfernen der Steine zu  unterbinden. 
 Foto: Hubert Laufer
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Zeitraum im Frühjahr (Mitte März / Mitte April). Hier 

ist die Winterruhe beendet und die Fortpflanzungszeit 

hat noch nicht begonnen. Eingriffe in Bereiche, in de-

nen Zaun- oder Mauereidechsen vorkommen, dürfen 

nur stattfinden, nachdem eine Vergrämung in einem 

dieser beiden Zeitfenster durchgeführt wurde.

vergrämung

Es wurden in Deutschland bisher mehrere  Methoden 

zur Vergrämung von Eidechsen durchgeführt.  Leider 

ist für keine dieser Methoden öffentlich zugänglich 

dokumentiert worden, ob sie auch wirklich funktio-

niert. Derzeit werden bei verschiedenen  Projekten fol-

gende Vergrämungsmethoden erprobt: Aus legung von 

 Folien, Vlies, Einsäen dichter Vegetation, Ausbringen 

von feinen Hackschnitzeln. Das Ziel aller Metho den 

ist es, den Lebensraum unattraktiv zu  gestalten,  ohne 

die Tiere zu verletzen oder zu töten. Die  Vergrämung 

kann nur außerhalb der Fortpflanzungszeit und 

Winter ruhe durchgeführt werden, und muss mindes-

tens drei Wochen vor Baubeginn erfolgen. Dieser zeit-

liche Vorlauf gilt nur, wenn der Eingriffsbereich abge-

deckt wird. Beim Einsäen ist ein längerer Vorlauf er-

forderlich. Die Boden bearbeitung für das Einsäen darf 

nur in einer Tiefe von maximal 5 cm erfolgen und 

muss mit leichten Maschinen außerhalb der Aktivitäts-

zeit stattfinden. Diese zeitliche Beschränkung begrün-

det sich darauf, dass in der Winterruhe keine Eidech-

sen und während der Fortpflanzungszeit die Eier nicht 

vergrämt werden können, zudem wird beim Einhalten 

dieser Zeitfenster das Störungsverbot zu bestimmten 

Zeiten nicht ausgelöst. Da die Vergrämung die Zerstö-

rung von geschützten Lebensstätten beinhalten kann, 

sind ggf. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforder-

lich.

Zauneidechse Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Überwinterung 

Paarungszeit

Eizeitigung

Fortpflanzungszeit

Ruhezeit

Vergrämung

Mauereidechse Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Überwinterung 

Paarungszeit

Eizeitigung

Fortpflanzungszeit

Ruhezeit

Vergrämung

Legende:

 Hauptaktivitätsphase der Eidechsen
 Nebenaktivitätsphase der Eidechsen
 Zeitraum, in dem die Vergrämung durchgeführt werden kann
 Zeitraum, in dem die Vergrämung ungünstig, aber je nach Aktivität der Eidechsen möglich ist

Aktivitätsphasen der Zauneidechse und Mauereidechse sowie Zeiträume, in denen eine Vergrämung  
möglich ist.
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Bei einer Vergrämung sollte nach dem folgenden 

Ablauf schema vorgegangen werden:

1. Entfernung der Gehölze und Versteckplätze.  

Die Gehölze sind im Winter zu beseitigen.  

Zu diesem Zeitpunkt können auch die Versteck-

plätze von Hand beseitigt werden, es ist dann 

 allerdings  darauf zu achten, dass keine Winter-

quartiere beeinträchtigt werden.

2. Mähen des Bereichs einschließlich Abräumen des 

Mähgutes.

3. Abdeckung, Ausbringen oder Einsäen, ggf. zur 

Lenkung der Tiere Zäune aufstellen.

4. Abnehmen der Folie, des Vlieses nach frühestens 

drei Wochen.

5. Planieren des Bereichs, ggf. Zäune aufstellen, 

 damit keine Eidechsen einwandern können. Es ist 

zwingend darauf zu achten, dass keine Eidechsen 

in das Gebiet gelangen, aber ggf. hinaus können.

Die Baufeldräumung (siehe Punkt 1 und 2 oben)  sollte 

von einer Seite her beginnen und in die Richtung der 

Tabufläche oder der Flächen für die vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen fortlaufend ausgeführt werden. 

 Damit haben die Eidechsen die Gelegenheit, in die 

dort liegenden Lebensräume zu flüchten.

Die Folien sind so auszulegen, dass Tiere (Eidechsen), 

die sich unter der Folie befinden, herauskommen kön-

nen. Die Konsequenz daraus ist allerdings, dass Tiere 

sich auch wieder unter der Folie verstecken können. 

Daher ist die Abdeckung mindestens 2 m über den ei-

gentlichen Eingriffsbereich hinaus auszulegen.

Ein von Mauereidechsen besiedelter Blocksatz wird schonend von Hand rückgebaut, um keine Eidechse  
zu töten. Der Rückbau kann nur innerhalb der Aktivitätsperiode und außerhalb der Fortpflanzungszeit  
durchgeführt werden. Foto: Hubert Laufer
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Nach Abtragen der Folie, wenn sich keine Eidechsen 

mehr im Eingriffsbereich befinden, kann der Eingriff 

durchgeführt werden.

Eine mechanische Vergrämung, z. B. mit  Baumaschinen, 

ist nicht möglich. Bei verschiedenen  Projekten  konnte 

beobachtet werden, dass die Eidechsen vor Baumaschi-

nen nicht weit flüchten, sondern den nächst   liegenden 

Versteckplatz aufsuchen und dann getötet werden.

zwischenhälterung

Zwischenhälterungen sind aus fachlicher Sicht nur 

bei baubedingten Eingriffen möglich, wenn der ur-

sprüngliche Lebensraum mindestens wieder in der-

selben Quali tät und Quantität hergestellt wird, wie er 

vor dem Eingriff vorlag (z. B. Oberbausanierung bei 

der Bahn). Außerdem sind die Eidechsen nur in  einem 

Freilandterrarium angrenzend an ihren Lebensraum 

zwischenzuhältern. gLandT (1988) hat in einer 0,4 ha 

großen Freilandanlage 16 Alttiere und 9 subadul-

te Zauneidechsen über mehrere Jahre  gehalten (ca. 

160 m2/Alttier und subadultem Tier). Er stellte nach 

fünf Jahren  eine  Zunahme des Bestandes fest, mit all-

jährlicher Reproduktion. Bei einem Projekt in Bingen 

wurden 185 Alttiere und 80 Subadulte auf einer 0,5 ha 

großen Fläche zwischengehältert (ca. 19 m2/Alttier und 

subadultem Tier), die an die baubedingte Eingriffsflä-

che angrenzte. Nach dem Eingriff  wurde die ursprüng-

liche Fläche wieder als Lebensraum für die Zaunei-

dechse  hergerichtet, die Zielfläche war in Quantität 

und Qualität höher als ursprünglich ( siehe koLLing et 

al. 2008). Ein Monitoring muss zeigen, ob diese Zwi-

schenhältung erfolgreich war. Erfolgt keine Zwischen-

hälterung in unmittelbarer Nachbarschaft zur Eingriffs-

fläche, müssten die Eidechsen für die Zwischenhälte-

rung und für die Frei lassung in den neuen Lebensraum 

Durch das Auslegen von Folie können die Eidechsen aus dem Eingriffsbereich vergrämt werden, um sie wäh-
rend des Eingriffs nicht zu töten (Vergrämungsfolie). Zuvor müssen die vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen 
erstellt sein und ihre ökologischen Funktionen erfüllen. Foto: Hubert Laufer
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gefangen werden. Sie müssten sich außerdem zweimal 

an einen neuen Lebensraum gewöhnen, mit allen Ge-

fährdungen, die das mit sich bringt. krafT (2012, 2013) 

berichtet von einer Zwischenhälterung auf 600 m2. 

Insgesamt wurden 93 Zauneidechsen von 2008 bis 

2010 in diese Fläche ausgesetzt. Im Jahr 2012 konnten 

noch 46 Tiere individuell erfasst werden. Der Bestand 

wird auf maximal 80 Tiere berechnet. Die Bestands-

erfassung ergab eine unnatürliche Populationsstruk-

tur. Die  mangelnde Flächengröße wurde als Schlüssel-

faktor des Misserfolges  herausgearbeitet,  neben unzu-

reichenden Abfangzeiträumen, Überschreitung der 

Lebensraumkapazität, intraspezifischer Konkurrenz 

(Stress, Futtermangel und Prädation).

Zwischenhälterungen sind mit hohen Risiken verbun-

den und sollten daher nur in Ausnahmefällen durchge-

führt werden. Sind Zwischenhälterungen unumgäng-

lich, sind folgende Punkte zu berücksichtigen (siehe 

auch BLanke et al. 2013):

 � es sind nur Freilandterrarien zu verwenden (Aus-

nahme bei wenigen Tieren über einen kurzen 

Zeitraum) 

 � Hälterung angrenzend an die Eingriffsfläche

 � möglichst große Hälterungsflächen

 � im Bereich der Hälterungsfläche darf es vorher 

keine Eidechsen geben

 � Eidechsen sind nicht länger als ein Jahr zwischen-

zuhältern (Zauneidechsen können zwar länger 

zwischengehältert werden, es ist aber nicht be-

kannt, ob diese Individuen dann noch für eine 

Wiederbesiedlung geeignet sind; siehe schonerT 

2009).

 � Werden die künstlichen Habitate neu angelegt, 

sind diese mindestens eine Vegetationsperiode vor 

dem Besatz anzulegen.

 � Die Hälterungsfläche ist vor Prädatoren (z. B. 

 Katzen, Greifvögel) und vor Sabotage zu schützen.

 � Eine Zufütterung ist erforderlich (Ausnahme: Es 

ist belegt, dass genügend Nahrung vorhanden ist 

und die Bestandsdichte entspricht den natürlichen 

Abundanzen.).

 � Bestandsdichten von unter 40 Alttieren/Subadulten 

pro 1.000 m2 sind anzustreben, das entspricht einer 

Dichte von 25 m2/Alttier oder subadultem Tier.

Bei Freilandterrarien für die Zwischenhälterungen 

handelt es sich nach § 43 BNatSchG um  Tiergehege, 

in denen Tiere wild lebender Arten außerhalb von 

Wohn- und Geschäftsgebäuden während eines Zeit-

raums von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten 

werden. Zu beachten ist auch, dass Zwischenhälterun-

gen keine CEF-Maßnahmen4 in Zusammenhang mit 

dem Zerstörungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

darstellen können. Durch Zwischenhälterungen wird 

die ökologische Funktion nicht erhalten.

schutzzäune

Schutzzäune sind bei Umsiedlungen erforderlich, da-

mit die Eidechsen nicht aus der neuen Fläche abwan-

dern. Wenn im Umfeld der Eingriffsfläche Eidechsen 

leben und es zu erwarten ist, dass diese während der 

Bauzeit einwandern, ist ebenfalls ein Schutzzaun er-

forderlich. Zudem sind sie bei Vergrämungen sinnvoll, 

wenn die Eidechsen in vorgezogene Ausgleichsflächen 

gelenkt werden sollen.

Die Zäune sind grundsätzlich einzugraben und 

 müssen mindestens 50 cm hoch sein. Ebenso dürfen 

Reptilien sie nicht überklettern können, dies ist nur 

bei glatten Oberflächen wie z. B. bei Kunststoffplanen 

gegeben. Beiderseits des Zaunes ist ein 1 Meter breiter 

Pflegestreifen anzulegen. Dieser ist in der Vegetations-

periode regelmäßig alle ein bis zwei Monate zu mä-

hen, oder es ist durch andere Maßnahmen (z. B. Sand-, 

Kies- oder Hackschnitzelbett) zu gewährleisten, dass 

keine Vegetation den Zaun berührt. Um zu überprü-

fen, ob die Schutzzäune ihre Funktion erfüllen, sind 

mindestens alle 14 Tage Kontrollen durch die natur-

schutzfachliche Baubegleitung erforderlich.

Lenkungszäune bei Vergrämungen sind senkrecht zu 

stellen, sodass die Eidechsen von beiden Seiten aus 

nicht über den Zaun klettern können. Die Befesti-

gungspfosten müssen glatt sein (z. B. Metall), sodass 

die Eidechsen nicht daran hochklettern können, oder 

es muss am oberen Ende ein Übersteigschutz ange-

bracht werden.

4 continuous ecological functionality-measures – Maßnahmen 

zur Sicherung der ökologisch-funktionalen Kontinuität
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Bei der Eingriffsfläche wie der Aussetzungsfläche für 

umgesiedelte Eidechsen müssen die Zäune von einer 

Seite her übersteigbar sein und von der anderen  Seite 

aus eine Barriere darstellen. Bei der Eingriffsfläche dür-

fen die Eidechsen nicht hineinwandern können, aber 

 Tiere (z. B. auch besonders geschützte Arten), die sich 

noch in der Eingriffsfläche befinden, müssen heraus 

können. Bei den Aussetzungsflächen ist es genau um-

gekehrt. Die Zäune sind in diesen Fällen etwas schräg 

aufzustellen. Auf der Seite, die übersteigbar sein soll, 

ist alle 5 m ein kleiner Erdwall, der kegelförmig bis an 

die Zaunoberkante reichen muss, anzuschütten.

Umsiedlungen

In den vergangenen Jahren wurde die Umsiedlung von 

Eidechsen oft als geeignete  Vermeidungsmaßnahme 

angesehen, um das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG zu umgehen (siehe Kapitel 6).

3.4.2 ökologische funktion im räumlichen 

zusammenhang

Sind keine ausreichenden Vermeidungsmaßnahmen 

möglich, müssen funktionserhaltende oder konflikt-

mindernde Maßnahmen im räumlichen Zusammen-

hang getroffen werden. Die Flächen für die vorgezo-

genen Ausgleichsmaßnahmen können nicht an einer 

beliebigen Stelle angelegt werden, sondern müssen im 

Umfeld des jeweiligen Eingriffs (räumlicher Zusam-

menhang zum betroffenen Lebensraum am Eingriffs-

ort) angelegt werden (BVerwG 2009b). Der räumliche 

Zusammenhang orientiert sich am Aktionsradius der 

betroffenen Art, der bei der Mauer- und  Zauneidechse 

mit 500 m angenommen wird. Besteht zwischen dem 

Eingriffsort und den Flächen für die vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen ein Verbindungskorridor, kann 

die Entfernung ausnahmsweise auch bis zu 1.000 m 

betragen. Bei Barrieren (z. B. Straßen) reicht der 

 räumliche Zusammenhang nur bis zur Barriere (siehe 

 Kapitel 3.2.4).

Aus dem Aktionsradius der Eidechse ergibt sich auch 

der Suchraum für die vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen. Maßgabe muss dabei sein, dass die  Eidechsen 

von alleine zu den geplanten Flächen für die vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen gelangen können. Es 

reicht nicht, wenn Einzeltiere dies schaffen können, 

sondern alle Tiere der Population müssen die neue 

Fläche unbeschadet erreichen können.

3.4.3 zeitliche durchführung

Die Flächen für die vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen müssen räumlich-funktional mit den Lebens-

räumen der betroffenen Tiere verbunden sein und 

die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zeitlich so 

durchgeführt werden, dass zwischen dem Erfolg der 

Maßnahme und dem vorgesehenen Eingriff  keine zeit-

liche Lücke entsteht (kraTsch 2011, EU- LeiTfaden 

2007, BT-Drs. 16/5100). Die zeitliche Kontinuität 

der betroffenen Lebens stätten muss gesichert sein 

(VGH Kassel 2009a, feLLenBerg 2012, LüTTmann 2007, 

soBoTTa 2007).

3.4.4 vorgezogene ausgleichsmaßnahmen

Die CEF-Maßnahmen umfassen alle Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen einschließlich der „vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen“ und der „funktions-

erhaltenden Maßnahmen“.

Sollen Eidechsen nicht in ein Baufeld einwandern, 
um das Tötungsverbot zu vermeiden, ist es sinnvoll, 
den Schutzzaun etwas schräg zu stellen. Außerdem 
ist während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten, 
dass keine Vegetation im unmittelbaren Bereich des 
Zaunes wächst, sodass Eidechsen die Vegetation als 
Kletterhilfe benutzen können. Regelmäßige Kontrol-
len sind daher unerlässlich. Foto: Hubert Laufer
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erfassungsmethode

Der individuenbezogene Ansatz im § 44 BNatSchG ver-

langt Kartierungen, deren Ergebnisse die zu  prüfende 

Behörde in die Lage versetzt, die tatbestandlichen 

Voraus setzungen zu überprüfen. Hierzu sind von den 

geschützten Arten Daten erforderlich, die für das 

Planungs gebiet Aussagen zu Häufigkeit und Verbreitung 

sowie deren Lebensräumen treffen ( BVerwG 2008a). 

Daraus lässt sich ableiten, dass i. d. R.  eine Bestands-

aufnahme vor Ort erforderlich ist. Auf solche Begehun-

gen kann allenfalls in Ausnahmefällen verzichtet wer-

den. Ältere Kartierungen können verwendet werden, 

wenn keine relevanten Veränderungen von Biotop-

strukturen eingetreten sind, die auf  eine Ände rung 

des zu berücksichtigenden Artenspektrums  schließen 

 lassen (kraTsch 2011). Ansonsten sind  Daten, die  älter 

als 5 Jahre sind, nicht ausreichend (VGH  Kassel 2009b). 

Neben der Begehung vor Ort ist zudem  eine Litera-

turrecherche erforderlich. In den  meisten Fällen wird 

erst eine Gesamtschau aus beiden Quellen die erfor-

derliche hinreichende Erkenntnisgrund lage verschaf-

fen ( BVerwG 2009b, c, OVG  Münster 2009). Der Vor-

habens- und der Plan träger müssen Vorkommen einer 

geschützten Art prüfen, sobald ein solcher Anfangs-

verdacht besteht (Lukas et al. 2011).

Lassen sich gewisse Unsicherheiten aufgrund verblei-

bender Erkenntnislücken nicht ausschließen, dürfen 

auch „Worst Case“-Betrachtungen angestellt werden, 

sofern sie konkret und geeignet sind, den Sachver-

halt angemessen zu erfassen (BVerwG 2008a, BVerwG 

2009c, VGH Kassel 2008).

Für die Beurteilung des Erhaltungszustandes der loka-

len Population (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), der öko-

logischen Funktion der Lebensstätten sowie des Erhal-

tungszustandes der Population (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) 

ist eine quantifizierende Abschätzung  betroffener 

 Arten erforderlich (BVerwG 2008a). Dies bedeu tet, 

dass es notwendig sein kann, auch außerhalb des Ein-

griffsgebietes die möglicherweise  betroffenen Arten zu 

untersuchen (Lukas et al. 2011).

Um einen Eidechsenbestand abzuschätzen, sind min-

destens vier Begehungen (Minimalzahl, die nur 

bei Übersichtlichkeit des Geländes und vorhande-

ner Erfahrung des Kartierers ausreicht) pro Art er-

forderlich (in Anlehnung an das FFH-Monitoring in 

Baden-Württemberg). Hierbei sind drei Begehungen 

zwischen März und Juli durchzuführen. Bei der Zaun-

eidechse kann der Bestand ab August nicht mehr er-

fasst werden, auch wenn Einzeltiere und Jungtiere 

noch beobachtet werden können. Für den Reprodukti-

onsnachweis ist eine Begehung ab August erforderlich. 

Bei jeder Begehung sind Männchen, Weibchen, Alt-

tiere (Tiere, bei denen das Geschlecht nicht sicher er-

kannt wurde), Subadulte und Jungtiere zu unterschei-

den. Zusätzlich sind auffallende Merkmale (z. B. Ver-

letzungen, Farbvarianten, ohne Schwanz) zu notieren. 

Die Individuen sind mit einem GPS-Gerät einzumes-

sen oder genau in ein Luftbild einzutragen. Nach Ab-

schluss der Geländearbeit können so alle Tageskarten 

ausgewertet und überlagert werden.

Bei einer konkreten Mauereidechsenkartierung, bei 

der sechs Begehungen durchgeführt wurden, konnten 

pro Begehung zwischen 0 und 9 verschiedene Mauer-

eidechsenmännchen beobachtet werden. Die Fund-

punkte wurden mit einem GPS-Gerät eingemessen. 

Anschließend wurde um jeden Fundpunkt ein Puf-

fer (Radius 10 m, dies ist größer als der angenomme-

ne Aktionsraum) gelegt, der den möglichen Aktions-

raum kennzeichnet. Überlagerten sich die „Papierak-

tionsräume“, wurde dies als ein Aktionsraum eines 

Männchens gewertet, überlagerten sie sich nicht, wur-

den sie als jeweils eigener Aktionsraum unterschied-

licher Männchen angenommen. Durch die Überlage-

rung der Tageskarten konnte so ermittelt werden, dass 

im Untersuchungsgebiet mindestens 21 verschiede-

ne Männchen vorkommen. Nach dem gleichen Prin-

zip ist mit den Weibchen zu verfahren. Bei Subadulten 

und Jungtieren sind die Maximalzahlen pro Begehung 

zu verwenden. Zusätzlich können individuell erkann-

te Tiere (Farbvariante, Schwanzregenerat, Verletzung) 

gewertet werden.

flächenermittlung für den flächenbedarf  

für vorgezogene ausgleichsmaßnahmen

Bei Eidechsenkartierungen können nie alle vorkom-

menden Eidechsen nachgewiesen werden, daher sind 

die gezählten adulten Individuen bei der Mauer-

eidechse mindestens mit dem Korrekturfaktor 4  zu 
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multiplizieren (wenn das Gelände übersichtlich ist 

und einschlägige Erfahrungen des Kartierers vorliegen) 

(Laufer 1998). Bei der Zauneidechse gibt es  keine ent-

sprechende Schätzung für einen Korrekturfaktor, er ist 

aber deutlich höher. Selbst in Freilandterrarien ist je-

weils nur ein relativ geringer Teil der Zauneidechsen 

zu beobachten, so sah krafT (2012) durchschnittlich 

10 von 46 gehälterten Zauneidechsen. BLanke (2006) 

konnte an 137 Beobachtungstagen in einer Sandgrube 

durchschnittlich 15 verschiedene adulte und  subadulte 

Zauneidechsen sehen. Dies entsprach einem Anteil 

von 6,2 % der individuell bekannten Tiere (241) die-

ser Altersklassen. Für  unübersichtliche Zauneidechsen-

habitate scheint daher ein Korrekturfaktor von mindes-

tens 16 angemessen. Die Höhe des Korrektur faktors 

hängt sehr stark von der Übersichtlichkeit des Lebens-

raums und von der Erfahrung des Kartierers ab, oft 

dürften Faktoren über 20 angemessen sein (BLanke, 

schriftliche Mitteilung 2013). Bei Übersichtlichkeit 

des Geländes und Erfahrungen des Kartierers kann 

als Richtwert ein Faktor von mindestens 6 angenom-

men werden. Der Faktor kann auch umgangen werden, 

 indem die Fang-Wiederfang-Methode angewandt wird 

(z. B. nach PeTersen, siehe bei mühLenBerg 1993).

Um den Flächenbedarf für die Flächen der vorgezo-

genen Ausgleichsmaßnahmen abzuschätzen,  benötigt 

man neben der Anzahl der betroffenen Indi vi-

duen auch Kenntnisse über den Raumbedarf der 

 Eidechsen. Die höchste Individuendichte der Mauer-

eidechse konnte bei südwestexponierten, fugen- und 

spalten reichen Mauern mit einer Vegetations deckung 

von 10 % festgestellt werden. Hier lag die Revier-

größe  eines adulten Männchens bei 7 m2, während 

 Untersuchungsgebiet

   1. Begehung

   2. Begehung

   3. Begehung

   5. Begehung

   6. Begehung 

Legende:

Die „Papieraktionsräume“ der Mauereidechsenmännchen auf der Basis von sechs Begehungen (bei der  
4. Begehung wurde kein Männchen beobachtet). Dargestellt sind die einzelnen „Papieraktionsräume“,  
farbig getrennt nach Begehungstagen, und die Anzahl der angenommenen Männchen. Quelle: Hubert Laufer

0 30 60 m
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sie in  südostexponierten, spaltenarmen Mauern mit 

vegetations armen Mauerrandzonen (über 10 m Ent-

fernung, vor der Mauer keine Krautschicht) auf 40 m2 

Mauerfläche pro adultes Männchen anstieg. Im Nord-

schwarzwald lag die Reviergröße adulter Männchen 

zwischen 15 und 50 m2 Mauerfläche (durchschnitt-

lich ca. 20 m2; zimmermann 1990). haBerBosch & may-

sTürmer (1987) geben eine Reviergröße von bis zu 

50 m2 bei ungünstigen Umweltfaktoren an, ermittel-

ten unter optimalen Bedingungen jedoch auch  eine 

Mindest fläche von 10–15 m2. friTz (1987) geht da-

von aus, dass ein Mauereidechsenmännchen unter 

günstigen Bedingungen ein Revier von etwa 10 m2 

Trockenmauer fläche beansprucht. Abhängig von der 

Exposition  sowie der Habitat- und Vegetations struk-

tur liegen die Revier größen von Mauereidechsen dem-

nach zwischen 10 und 50 m2 pro  Individuum. Bei die-

sen Angaben ist zu berücksichtigen, dass es sich nur um 

 Reviergrößen handelt,  also nur um den Bereich, den 

die Männchen zur Paarungszeit gegen  andere Männ-

chen verteidigen. Angaben zur Flächen größe des benö-

tigten  Lebensraums (Home range) einer Mauer  eidechse 

liegen nicht vor, diese ist aber deutlich  größer. Auf 

dem Güterbahnhof in Freiburg leben in Bereichen mit 

 hohen Abundanzen ca. 125 Alttiere pro ha, was einem 

Flächenbedarf von 80 m2 pro Alttier entspricht.

gramenTz (1996) gibt für Alttiere der Zauneidechse 

relativ kleine Aktionsräume zwischen 12 und 45 m2 an. 

Sonst sind sie auch in Deutschland deutlich  größer: 51 

bis 96 m2  (BLaB et al. 1991), 0,5 bis 506 m2  (märTens 

1999), 1 bis 790 m2  (BLanke 2010), 394 bis 2.750 m2  

(eLBing 1995). Die Mindestgröße des Homerange von 

Männchen liegt bei etwa 120 m2, von Weibchen bei et-

wa 110 m2  (BLaB et al. 1991). Gleich  große  Männchen 

dulden sich gegenseitig nicht, bei Weibchen und klei-

neren Männchen können sich dagegen die Home-

ranges überschneiden (BLanke 2010). Als mittlere 

 Größe eines Aktionsradius für die Zauneidechse wer-

den 150 m2  angenommen.

Beispiel einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für Mauereidechsen. Die Steinschüttung 
als Sonnenplatz und Winterquartier sowie Sandlinsen als Eiablageplatz sind punktuell in die Bahnböschung 
eingebaut. Es sind noch ausreichend Nahrungsflächen vorhanden. Die Gabionen im Vordergrund zählen nicht 
zu den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Dennoch wurden die Gabionen ohne Vlies gebaut, sodass sie 
Anschluss an das  dahinterliegende Erdreich haben (damit Feuchtigkeit und Feinsubstrat in die Gabione ein-
dringen können).  Nährstoffarmes Substrat wurde in die Steinpackung mit eingebracht und auch zur Überde-
ckung verwendet, somit ist eine Besiedlung durch Pflanzen möglich. Foto: Hubert Laufer
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Diese Flächengröße wird bei Neugestaltungen von 

Lebens räumen für Eidechsen als Mindestgröße ange-

sehen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

sich die Habitate der Männchen und Weibchen über-

lappen. Es ist aber zu beachten, dass neu geschaffene 

Lebensräume in den ersten Jahren nicht die Qualität 

alter Lebensräume haben.

Nach gutachterlicher Einschätzung hat eine  adulte 

Zauneidechse einen mittleren Flächenbedarf von 

ca. 150 m2  und eine adulte Mauereidechse von 80 m2. 

Werden z. B. bei einem Projekt 25 adulte Mauer-

eidechsen erfasst, die durch ein Bauvorhaben betrof-

fen sind, ist folgende Berechnung anzustellen: 25  Tiere 

x Korrekturfaktor 4 x 80 m2 = 8.000 m2. Für die vor-

gezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist demzufolge  eine 

Flächengröße von 0,8 ha erforderlich. Diese Fläche 

muss eine optimale Habitatqualität  aufweisen.

ökologische funktion

Optimale Bedingungen für ein Eidechsenhabitat bedeu-

tet: die vorhandenen Flächen und Strukturen (die auf die 

Habitatansprüche der Eidechse zugeschnitten sein müs-

sen) weisen ausreichend Versteckplätze für  alle Alters-

klassen auf, Winterquartiere und Eiablageplätze sind 

in ausreichender Zahl vorhanden und es ist genügend 

Nahrung im unmittelbaren Umfeld vorhanden. Die-

se optimale Situation ist bei Neuanlage von Eidechsen-

habitaten nur selten möglich. Damit die vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen die ökologische Funktion erfül-

len, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

1. Die geeigneten Teilhabitate (Strukturen), u. a. für 

Sonnen- und Eiablageplätze sowie zur Überwinte-

rung, müssen in ausreichender Menge vorhanden 

sein. Diese Menge definiert sich über die Anzahl 

der Individuen, die auf der Fläche leben sollen.

Beispiel einer CEF-Maßnahme für Zauneidechsen. Der im Bau befindliche Steinriegel wurde – um den 
 vorhandenen Lebensraum so wenig wie möglich zu beeinträchtigen – punktuell erstellt. Es wird noch Altholz 
ausgelegt. So ist eine schnelle Besiedlung durch die Zauneidechse  möglich. Foto: Hubert Laufer
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2. Die Vegetation im Lebensraum muss sich entwi-

ckeln. Strauchgruppen und dichtere  Vegetation 

sind wichtig für die Thermoregulation. Die Vege-

tation beeinflusst auch den Feuchtigkeitshaus-

halt der Eiablageplätze und das Angebot der 

Nahrungs tiere. Für die Zauneidechse sind durch 

Kleinsäuger angelegte Baue und Laufgänge von 

hoher Bedeutung.

3. Nur wenn die Strukturen und die Vegetation stim-

men, können sich ausreichend Nahrungstiere eta-

blieren.

Bis diese Voraussetzungen erfüllt sind, muss sich ei-

ne neu gestaltete Fläche über mehrere Jahre entwi-

ckeln. Bei Mauereidechsen scheinen unter guten Be-

dingungen etwa drei Jahre auszureichen. Zaunei-

dechsen besiedeln mittlere Sukzessionsstadien und 

Lebensräume mit in sich strukturreicher  Vegetation 

mit  eingestreuten Freiflächen (BLanke 2010). Für 

 ihre Lebensräume sind daher längere Entwicklungs-

zeiten anzusetzen. runge et al. (2010) gehen von 

 Entwicklungszeiten von drei bis fünf Jahren aus und 

beziehen sich damit anscheinend auf Flächen mit be-

reits vorhandener Vegetation (vorgeschlagene Maß-

nahmen wie Mahd und Entbuschung). Für komplett 

neu zu schaffende Lebens räume (z. B. auf ehemaligen 

Ackerstand orten) sind  dagegen längere Entwicklungs-

zeiten anzunehmen (i. d. R. mehr als zehn Jahre). Ist 

diese Zeit nicht vorhanden, kann die Fläche für die 

vorgezogene  Ausgleichsmaßnahme entsprechend ver-

größert werden. Für neu gestaltete  Flächen, die nach 

der Erstellung noch nicht optimal sind (fehlendes Al-

ter; vgl. kauLe 1991), ist eine  größere  Fläche bereitzu-

stellen. Hierfür wird der Faktor 1,5  angesetzt. Werden 

die Strukturen in Lebens räumen angelegt, in denen 

Beispiel für nicht optimale CEF-Maßnahmen für Mauereidechsen. Auf der frei stehenden  Gabione (links im 
Bild) und der Steinschüttung aus Recyclingmaterial konnten bei mehreren Begehungen  keine Mauereidechsen 
beobachtet werden, obwohl direkt angrenzend im Güterbahnhofsbereich eine größere Population (> 200 Indi-
viduen) vorkommt. Die Gabione ist beispielsweise zu trocken, zu zugig, es ist keine  krautige Vegetation vor-
handen und auch wenig Nahrungstiere. Bei der Steinschüttung ist zudem das Lückensystem gering und zu 
große Bereiche sind vegetationsfrei. Foto: Hubert Laufer
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keine Eidechsen vorkommen und die oben stehenden 

Punkte 2 und 3 erfüllt sind, kann sich der Zeitraum, 

der zur Entwicklung der Fläche notwendig ist, deut-

lich reduzieren.

Da die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen langfris-

tig die ökologische Funktion erfüllen müssen, ist die 

genaue Pflege der Flächen vorzugeben und die Ziel-

vorstellung der Flächen ist genau zu definieren.

3.4.5 allgemeines Monitoring

Verbleiben bei Vermeidungs- oder Minimierungsmaß-

nahmen Unsicherheiten, ist ein Monitoring mit einem 

kombinierten Risikomanagement durchzuführen. Die-

ses Monitoring hat nur dann einen Sinn, wenn Korrek-

tur- und Vorsorgemaßnahmen schon im Vorfeld be-

nannt werden. Einerseits muss der Vorhabens träger 

wissen, was gegebenenfalls auf ihn zukommt, und an-

dererseits muss die Genehmigungsbehörde wissen, 

ob im Falle einer Nachbesserung überhaupt die Mög-

lichkeit besteht, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen 

durchzuführen.

Um den Bestand zu schätzen, ist die gleiche  Methode 

zu wählen wie bei der Erfassung oder beim  Monitoring 

von umgesiedelten Tieren (siehe Kapitel 3.4.4 und 6). 

Im Unterschied zum Monitoring von umgesiedelten 

Tieren kann das Monitoring nach drei Jahren been-

det werden, wenn der Zielbestand erreicht ist. Neben 

dem „Be standsmonitoring“ ist ein „Habitatmonitoring“ 

durch zuführen. Beim „Habitatmonitoring“ kann even-

tuell eine Begehung alle zwei Jahre ausreichen. Es ist 

so lange durchzuführen, wie die CEF-Maßnahmen ihre 

Funktion erfüllen müssen.

Beispiel für nicht optimale CEF-Maßnahmen für Zauneidechsen. Die Steine sind deutlich zu klein (Körnung  
6 bis 7 cm, geeignet wären 10 bis 30 cm) und somit auch das Lückensystem. Die Maßnahme kann die 
 ökologischen Funktionen – es gibt im Umfeld nahezu keine Vegetation und somit auch kein  ausreichendes 
Nahrungsangebot – nicht erfüllen. Bis die Maßnahme die ökologische Funktion erfüllt, vergehen wohl noch 
mehrere  Jahre, aber wie im Hintergrund des Fotos zu sehen ist, läuft der Eingriff schon auf Hochtouren. 
 Foto: Hubert Laufer
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4 Pflege- und Entwicklungsplan
Damit die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen  ihre 

ökologische Funktion erfüllen, bedarf es eines Suk-

zessionsstadiums, das den Habitatansprüchen der je-

weiligen Art entspricht. Bei den Eidechsen ist das ein 

Biotop komplex mit überwiegend lückiger Ruderal-

vegetation und Sonnenplätzen (siehe Kapitel 2). Je 

nach Standort kann in wenigen Jahren der Lebens-

raum durch Verbuschung (z. B. durch Brombeeren) 

 ungeeignet werden. Daher ist eine Pflege unerlässlich, 

um das Entwicklungsziel zu erreichen bzw. zu  erhalten. 

In dem Pflege- und Entwicklungsplan ist die notwen-

dige Pflege genau zu beschreiben. Da es bei der  Pflege 

auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das ge-

wünschte Ziel zu erreichen (z. B. Mahd oder Bewei-

dung), ist neben der Pflege auch das Entwicklungsziel 

detailliert zu beschreiben.

5 Naturschutzfachliche Baubegleitung
Der naturschutzfachlichen Baubegleitung5 (oder ökolo-

gischen Baubegleitung, ökologischen  Bauüberwachung) 

kommt eine zentrale Bedeutung zu. Von der durchfüh-

renden Person sind sehr gute artenschutzrechtliche wie 

naturschutzfachliche Kenntnisse der betroffenen Arten 

nachzuweisen, da auf der Baustelle meist sehr schnell 

entschieden werden muss, ob die Ausführung rechtlich 

wie naturschutzfachlich optimal ist.

Nicht alle Maßnahmen oder Handlungen können in ei-

nem Gutachten oder bei der Planung punktgenau be-

zeichnet werden, sodass nicht stur nach Plan bzw. Gut-

achten gearbeitet werden kann. Außerdem wird es bei 

der Bauausführung (v. a. bei der Lage und Ausführung 

der Vermeidungs-, Minimierungsmaßnahmen und 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) Situationen 

 geben, die im Vorfeld nicht absehbar sind. Um  einen 

reibungs losen und einen eingriffsschonenden Ablauf 

der Baumaßnahmen sowie der CEF- Maßnahmen und 

das Auswählen geeigneter Baustelleneinrichtungs-

flächen (BE-Flächen) zu gewährleisten, ist eine natur-

schutzfachliche Baubegleitung erforderlich.

5 Da die Ökologie eine wertneutrale Disziplin ist, wir aber 

bei der Bauüberwachung aufgrund der rechtlichen wie fach-

lichen Vorgaben eine Wertung vornehmen müssen, ist der 

Begriff „ökologische Bauüberwachung“ nicht zutreffend.

Die naturschutzfachliche Baubegleitung beinhaltet 

u. a. folgende Maßnahmen:

 � Erstellen eines Bauzeitenplans für sämtliche Ein-

griffe und CEF-Maßnahmen (Wann können 

 welche Maßnahmen durchgeführt werden?)

 � Einweisung der auszuführenden Baufirma (natur- 

und artenschutzrechtliche Aspekte)

 � Vor Beginn der Kompensationsmaßnahmen und 

des Eingriffs werden hochwertige Lebensräume 

(Tabu-Flächen), die nicht beeinträchtigt werden 

dürfen, gekennzeichnet und abgegrenzt (z. B. mit 

einem Bauzaun).

 � BE-Flächen sind mit der Genehmigungsbehörde 

und der naturschutzfachlichen Baubegleitung ab-

zustimmen.

 � Koordination der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen wie z. B. der Vergrämungen

 � Während der Bauphase des Eingriffs und der 

Kompensationsmaßnahmen sind die Bauarbeiten 

regelmäßig zu kontrollieren und auf ihre Natur-

schutzfachlichkeit hin zu überprüfen.

 � Detailfragen, die im Plan zur Bauausführung nicht 

geklärt werden können, sind mit der naturschutz-

fachlichen Baubegleitung abzuklären.

 � Alle Maßnahmen sind von der naturschutzfachli-

chen Baubegleitung auf ihre Naturverträglichkeit 

hin abzunehmen.
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Für die Nachvollziehbarkeit durch den Auftraggeber 

und die Genehmigungsbehörde sind für jede Kontrolle/ 

Besprechung naturschutzfachliche Tagebücher an-

zufertigen. In den Tagebüchern wird der wesent-

liche Inhalt textlich und mit Fotos dokumentiert. 

Die Tage bücher sollen zeitnah an Auftraggeber und 

Genehmigungs behörde gesendet werden.

6 Umsiedlungen
Unter Umsiedlung wird hier verstanden, wenn Tiere 

einer Art am Fangort ergriffen werden und an einen 

für die Eidechsen neuen Lebensraum (Aussetzungs-

ort) verbracht werden. Die Entfernung zwischen Fang- 

und Aussetzungsort spielt hierbei keine Rolle.

Im Hinblick auf das „Freiberg“-Urteil des BVerwG 

2011 ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich.

Im Rahmen der Tagung „Ökologie und Biologie der 

Mauereidechse“ im November 2011 in Offenburg 

 wurden von den ca. 120 anwesenden Fachleuten 

„13 Forderungen zum Schutz der Mauereidechse“ er-

arbeitet. Vier davon beziehen sich auf die Vorgehens-

weise bei Umsiedlungen. Diese sind im Folgenden auf-

geführt und stellen einen Überblick über die Anforde-

rungen an die Umsiedlung von Mauereidechsen und 

die neuen Lebensräume dar (Laufer in Vorbereitung).

Durch die naturschutzfachliche Baubegleitung sind vor dem Eingriff bei einem Ortstermin der Auftraggeber 
und die ausführende Firma auf die Belange des Artenschutzes hinzuweisen und gegebenenfalls wertvolle 
 Bereiche flächengenau abzugrenzen. Foto: Hubert Laufer
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Gesetzliche Vorgaben für die Durchführung und ge-

gebenenfalls Erfolgsbewertung von Umsiedlungen be-

stehen nicht. Einzig die IUCN (1989) stellt Kriterien 

für Wiedereinbürgerungen, Aussetzungen und Ansied-

lungen auf. Anhand dieser Leitlinie wurde z. B.  aktuell 

 eine Evaluierung von internationalen Vertebraten- 

Umsiedlungen durchgeführt (Perez et al. 2012). Um-

siedlungen von Eidechsen werden in Fachkreisen als 

sehr kritisch angesehen (u. a. BLanke 2010, runge 

et al. 2010, ThunhorsT 1999). So stellten  beispielsweise 

deichseL & ruTschke (1983) bei umgesiedelten Mauer-

eidechsen in neue  Ersatzmauern fest, dass der Repro-

duktionserfolg durch  Revierkämpfe und Revierbildung 

einige Zeit vermindert wird und auch einige Indivi-

duen aufgrund von Stressbelastung zugrunde gehen. 

In Rheinland-Pfalz wurden neun Mauereidechsen-

Umsied lungen evaluiert. Bei allen Umsiedlungen muss-

te festgestellt werden, dass sie den üblichen fachlichen 

Standard nicht erfüllten und zum Teil mehrfach gegen 

§ 44 BNatSchG verstießen (ideLsBerger et al. 2013).

zwei Beispiele

Bei einem Umsiedlungsversuch in Nordbaden 2008 

wurden 10 Zauneidechsen umgesetzt (c. Weidner, 

P. sandmaier, unveröffentlichte Gutachten). Im darauf-

folgenden Jahr wurde im Rahmen des Monitorings 

keine Zauneidechse gefunden, im zweiten Jahr waren 

es sechs Individuen. Da die Tiere beim Fangen wie 

beim Monitoring zur individuellen Erkennung foto-

grafiert wurden, konnte nachgewiesen werden, dass es 

sich bei keinem der sechs Tiere um ein umgesetztes 

Individuum handelte (Laufer unveröffentlicht). Dem-

zufolge war der Umsiedlungsversuch gescheitert, die 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen können zumin-

dest teilweise die ökologische Funktion erfüllen.

Im Herbst 1986 und im Frühjahr 1987 wurden über 

100 Mauereidechsen in einem Weinberg bei  Heilbronn 

gefangen. Spätestens im Juni 1987 waren die  neuen 

Lebensräume hergerichtet. Die Mauern wurden 

 bepflanzt, das Umfeld eingesät. Im September 1987 

wurden 109 adulte Mauereidechsen (59 Männchen 

und 50 Weibchen) ausgesetzt, die zuvor im Zoo Stutt-

gart (Freilandterrarium) zwischengehältert und zum 

Teil überwintert worden waren. Zusätzlich wurden 

noch 22 Jungtiere ausgesetzt, die aber hier nicht  näher 

betrachtet werden. Da es sich um eine isolierte Popu-

lation handelt und eine Zuwanderung ausgeschlossen 

werden kann, lässt sich hier die Umsiedlung gut doku-

mentieren. Können Eidechsen zuwandern und  wurde 

der Aussetzungsbestand nicht individuell erfasst (v. a. 

Fotoidentifikation), lassen sich durch ein Moni toring 

zwar die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen bewer-

ten, nicht jedoch Überlebensraten nach der Umsied-

lung. Denn es kann dann nicht unterschieden wer-

den, ob die in den Folgejahren nachgewiesenen älte-

ren  Tiere umgesiedelte oder zugewanderte Individuen 

13 forderungen zum schutz der  

Mauereidechse (auszug zu Umsiedlungen)

Forderung 8:  Umsiedlungen und Habitataufwer-

tungen sind nur für autochthone Bestände vor-

zunehmen. Umsiedlungen sind nur im absoluten 

Notfall vorzunehmen, wenn keine anderen Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum ge-

wünschten Ziel führen und verstärkte Schutzmaß-

nahmen zum Verbleib von Populationen in ihrem 

angestammten Lebensraum nicht möglich sind.

Forderung 9: Bei Umsiedlungen, Wiederansiedlun-

gen und Neuansiedlungen ist darauf zu achten, dass 

nur die autochthone genetische Linie in die Natur 

ausgebracht wird. Da phänotypische Bestimmungen 

falsch sein können, ist eine Bestätigung mittels Gen-

analyse durchzuführen.

Forderung 10: Individuen können nur in Ge-

biete umgesiedelt werden, die noch nicht von 

 Individuen der gleichen Art besiedelt sind und wo 

der neue Lebens raum entsprechend den Habitat-

ansprüchen aufgewertet wurde. Die Fläche muss 

groß genug sein, um ein langfristiges Überleben zu 

 gewährleisten.

Forderung 11: Umsiedlungen sind schonend und 

nach neuesten Erkenntnissen durchzuführen (z. B. 

ist die Fläche einzuzäunen, Alttiere sind nach Mög-

lichkeit vor der Eiablage zu fangen, möglichst  viele 

Jungtiere umzusiedeln, der Transport ist schonend 

und einzeln in Stoffsäckchen vorzunehmen).
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sind. Bei Heilbronn wurde durch ein Monitoring mit 

individuell markierten Mauereidechsen die Umsied-

lung sehr gut dokumentiert (c. Bender, a. ehrL, 

k. henLe, g. kuBach und m. WoLf;  unveröffentlichte 

Gutachten). Im ersten Jahr nach der Freilassung lag 

die Mortalität bei 80 %, in den darauffolgenden beiden 

Jahren „nur noch“ bei 54 % und 50 %. Nach 8  Jahren 

lag der Anteil der Alttiere bei 47 Individuen und somit 

noch unter 50 % der ausgesetzten Tiere. Der Zusam-

menbruch der Population ist sicherlich durch  eine Stö-

rung der Sozialstruktur begründet. Wenige Tage nach 

dem Aussetzen wurden zwei tote Eidechsen gefunden. 

Die Freisetzung in ein unbekanntes neues  Habitat 

zwang die Tiere z. B. zur Neugründung von Territo-

rien, dies führte zu außergewöhnlich hohem Stress 

(Bender et al. 1999). Dadurch wanderten vermutlich 

Individuen aus dem Ausgleichshabitat aus, was zum 

Verlust der  Tiere führte (Bender et al. 1996).

Wie aufgezeigt, bestehen mittlerweile deutliche fach-

liche wie rechtliche Vorbehalte gegen Umsiedlungen. 

Neben der Begründung des „Freiberg-Urteils“, dass 

ein Abfangen nicht alle Individuen aus dem Eingriffs-

bereich entfernt, bestehen auch weitere  rechtliche 

 Bedenken:

 � Bereits das Nachstellen und Fangen, ohne das eine 

Umsiedlung nicht möglich ist, ist verboten.

 � Vielfach ist der räumliche Zusammenhang der 

Umsiedlungsfläche zum Eingriffsort nicht gegeben.

 � Tötungen oder Verletzungen von Tieren treten 

beim Fangen, Zwischenhältern und Umsetzen im-

mer wieder auf. Ein nicht unerheblicher Teil der 

umgesiedelten Tiere stirbt durch den Stress der 

Umsiedlung.

 � Durch Nachstellen und Fangen treten häufig er-

hebliche Störungen während der Fortpflanzungs-

zeit auf.

 � Vielfach erfüllt der Aussetzungsstandort nicht voll-

ständig die ökologische Funktion.

 � Ist der Aussetzungsstandort bereits besiedelt, wird 

eine weitere Population gefährdet (Überschreiten 

der Lebensraumkapazität, Stress, Krankheiten).

0

20

40

60

80

100

120

19951994199319921991198919881987

A
n

za
h

l A
lt

ti
er

e

Anzahl der 1987 ausgesetzten Individuen (Alttiere) und die geschätzte Anzahl in den Folgejahren bei Heilbronn. 
 Quelle: c. BEndEr, a. Ehrl, K. hEnlE, G. KuBach und m. Wolf; unveröffentlichte Gutachten



128 Naturschutz und Landschaftspflege 77     © LUBW

Durch das Nachstellen und das Fangen der Eidechsen 

(z. B. mit der Schlinge) besteht die Möglichkeit, die 

Tiere an einen neuen Lebensraum zu verbringen, wo 

sie durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt werden. 

Der Grundgedanke hierbei ist nachvollziehbar und in 

begründeten Ausnahmesituationen auch  richtig. Zu 

bedenken ist allerdings, dass schon das  Nachstellen 

und Fangen verboten ist. Schon allein deshalb ist 

für eine Umsiedlung von Eidechsen eine Ausnahme 

nach § 45 BNatSchG erforderlich. Aber auch weitere 

 Gründe sprechen für eine Ausnahme:

 � beim Nachstellen und Fangen ist ein Verletzten 

oder Töten anzunehmen,

 � beim Transport sterben einzelne Tiere durch 

inner artliche Auseinandersetzungen, Stress oder 

dergleichen 

 � bei der Störung wird meist die Erheblichkeits-

schwelle überschritten.

6.1 eidechsen am aussetzungsort
Sehr häufig werden am geplanten Aussetzungsort die 

Eidechsen nicht erfasst. Eine Umfrage im Auftrag der 

LUBW bei den Naturschutzbehörden und privaten 

Naturschützern in Baden-Württemberg ergab, dass 

nur in etwa 43 % der erfragten Fälle vor einer Um-

siedlung kartiert wurde (von 51 bekannten Umsied-

lungen). Wird nicht kartiert, ist nicht bekannt, ob die 

Fläche, auf der ausgesetzt werden soll, schon durch 

 Eidechsen besiedelt ist. Eine Aussetzung in bereits be-

siedelte Gebieten widerspricht fachlichen Standards 

und kann zur Verschleppung von Krankheiten und der 

Verfälschung genetischen Materials führen (z. B. IUCN 

1989, BLanke 2010).

Die ökologischen Nischen der Zaun- und Mauer-

eidechsen überlappen sich stark (vgl. hafner & 

zimmermann 2007, Laufer et al. 2007). Wird z. B. ein 

Lebensraum, in dem die Zauneidechse vorkommt, 

für die Mauereidechse aufgewertet, ist davon auszu-

gehen, dass Mauereidechsen den Zauneidechsen-

bestand zumindest teilweise verdrängen. So wer-

den z. B. an Bahnstrecken, an denen Mauereidechsen 

( autochthon) leben, nur acht gezählte Zauneidechsen 

pro 100 m beobachtet, in 100 m langen Abschnitten 

ohne  Mauereidechsen kommen im Mittel 18 Zaun-

eidechsen vor (4,5 km gezählt, insgesamt 742 Zaun-

eidechsen und 442  Mauereidechsen; Laufer unveröf-

fentlicht). In  einer Popu lation mit allochthonen Mau-

ereidechsen sind diese gegenüber den Zauneidechsen 

auf den Sonnenplätzen dominant (heym 2012).

Durch das Aussetzen von Individuen in eine bestehen-

de Population wird die Populationsstruktur am Aus-

setzungsort verändert. Zu den Auswirkungen siehe 

oben. Ebenso ist mit Abwanderungsversuchen sowie 

mit Revierkämpfen von Mauereidechsen zu rechnen. 

Zu den Auswirkungen siehe Kapitel 3.3.1., zu alloch-

thonen Mauereidechsen siehe Kapitel 6.2.

Werden Aufwertungsmaßnahmen in Lebensräumen 

mit Zaun- oder Mauereidechsen durchgeführt, ist dort 

der strenge Artenschutz (§ 44 BNatSchG) genauso an-

zuwenden wie am Eingriffsort. Trotz Aufwertungen 

sollte keine Aussetzung in bereits besiedelten Stand-

orten erfolgen (die Aufwertungen können nur der För-

derung des dortigen Bestandes dienen).

Demzufolge dürfen Eidechsen naturschutzfachlich 

nicht an Standorte umgesiedelt werden, an  denen 

es schon Individuen der gleichen Art gibt oder wo 

 befürchtet werden muss, dass es zu zwischenartlicher 

Konkurrenz mit Individuen einer anderen Art kom-

men kann. Auch artenschutzrechtlich stellt es ein Pro-

blem dar, wenn durch die Umsiedlung eine andere 

 lokale Population oder eine andere streng geschützte 

Art beeinträchtigt wird.

6.2 allochthone Mauereidechsen
In Deutschland sind bisher folgende gebietsfremde 

Unterarten/Linien der Mauereidechsen bekannt:

 � Pordarcis muralis brogniardii (Ostfranzösische- und 

Westfranzösische-Linie)

 � Pordarcis muralis maculiventris-West (Südalpen-Linie)

 � Pordarcis muralis maculiventris-Ost (Venetien-Linie)

 � Pordarcis muralis muralis (Zentral-Balkan-Linie)

 � Pordarcis muralis nigriventris (Toskana-, Romagna- und 

Marche-Linie)

In manchen Lebensräumen sind nach dem  Einbringen 

gebietsfremder Mauereidechsen deutliche  Rück gänge 
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von Zaun- und Waldeidechsenbeständen zu ver -

zeichnen (münch 2001, moLe 2008, schuLTe 2009), 

wohingegen an anderen Standorten eine länger andau-

ernde „Koexistenz“ möglich scheint (heym 2012). Die 

Konkurrenz ist in erster Linie durch die Nutzung limi-

tierter Ressourcen (Sonnenplätze) bedingt. Innerhalb 

von Kontaktzonen entlang des Oberrheingrabens in 

Baden-Württemberg konnte  bereits  eine  weiträumige 

Hybridisierung zwischen  heimischen  Mauereidechsen 

(Pordarcis muralis brongniardii; Südwestdeutsche- Linie) 

und vier italienischen Linien ( Südalpen, Toskana, 

 Romagna, Venetien) sowie der westfranzösischen 

 Linie nachgewiesen werden (schuLTe et al. 2012). Das 

Resultat ist eine schnelle genetische  Assimilation 

der heimischen Population, wobei aufgrund der 

 Dominanz der italienischen Linien der Genpool der 

heimischen Unter art möglicherweise vollkommen ver-

schwindet. Das Muster einer genetischen Verdrän-

gung konnte  bereits innerhalb ehemals heimischer 

Mauereidechsen populationen in Lörrach / Inzlingen, 

Freiburg sowie Mannheim nachgewiesen werden. Ge-

nerell ist bei solch einer intraspezifischen Hybridisie-

rung zu befürchten, dass regionale Anpassungen (z. B. 

Eiablagetiefe, Ei zeitigung, Phänologie, Physiologie) 

der heimischen Populationen verschwinden oder zu-

mindest abgeschwächt werden. Zur weiteren Proble-

matik von allochthonen Mauereidechsen siehe u. a. 

münch 2001, sTeinecke 2000, schuLTe 2008, schuLTe 

et al. 2008, schuLTe et al. 2012, heym 2012. schuLTe 

(schriftliche Mitteilung 2012) stuft die gebietsfremden 

Unter arten bzw. Linien der Mauereidechsen als in-

vasiv in die Schwarze Liste invasiver Arten ein. Die 

 Schwarze Liste enthält jene gebietsfremden Arten, 

die als inva siv gelten, da im jeweiligen Bezugsgebiet 

oder in ökologisch ähnlichen Gebieten belegt ist, dass 

sie entweder heimische Arten direkt gefährden oder 

Lebens räume so verändern, dass dies (indirekt) heimi-

sche Arten gefährdet (vgl. hierzu nehring et al. 2010).

Beispiel einer CEF-Maßnahme für Zauneidechsen, ein gerade fertiggestellter Steinriegel mit  Altholz.  
Die gebrochenen Steine mit einer Kantenlänge von 100 bis 300 mm reichen bis zu einem Meter ins Erdreich. 
Die Hälfte der Steinschüttung auf der Nordseite ist mit dem Aushub abgedeckt. Auf der Südseite  befindet  
sich grabfähiges, nährstoffarmes Substrat, das als Eiablageplatz dient und verhindern soll, dass der Steinriegel 
schnell zuwächst. Dennoch ist eine alljährliche Pflege erforderlich. Foto: Hubert Laufer
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Gibt es Hinweise, dass unter den umzusiedelnden 

Mauereidechsen allochthone Individuen sind, oder 

stammen die umzusiedelnden Mauereidechsen aus ei-

ner Region (z. B. Oberrheinebene) oder aus Lebens-

räumen, wo mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch 

allochthone Individuen vorkommen (z. B. Güterbahn-

höfe, in der Nähe von Zoos, Gewerbegebiete), sind 

vor der Umsiedlung genetische Analysen durchzufüh-

ren. Beim Nachweis von allochthonen Individuen sind 

Umsiedlungen aus fachlicher Sicht generell abzuleh-

nen. Rechtlich ist die Situation nicht geklärt. Neben 

dem rechtlichen Schutz, den diese Arten oder Unter-

arten genießen, gilt auch § 40 Abs. 6 BNatSchG, der 

vorgibt, dass: ungenehmigt ausgebrachte Tiere oder 

unbeabsichtigt in die freie Natur entkommene Tiere 

beseitigt werden, so weit es zur Abwehr einer Gefähr-

dung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten erfor-

derlich ist (vgl. auch Jäger in Vorbereitung).

Zumindest zweimal wurden in Baden-Württemberg 

 allochthone Mauereidechsen umgesiedelt. In Nord-

baden wurde die Unterart Pordarcis muralis nigriventris 
in den räumlichen Zusammenhang zu  autochthonen 

Mauer eidechsen verbracht, in Südbaden  wurden 

Pordarcis muralis brogniardii und Pordarcis muralis 
maculiventris- West in der Vorbergzone in einen Lebens-

raum von Zauneidechsen umgesetzt, wo im Umfeld 

noch keine allochthonen Mauereidechsen bekannt 

sind. Welche Auswirkungen (Umweltschaden?) dies 

verursacht hat, ist bisher nicht bekannt.

6.3 ökologische funktion
In Baden-Württemberg ist davon auszugehen, dass im 

derzeitigen Verbreitungsgebiet der Zaun- und Mauer-

eidechse alle geeigneten Lebensräume besiedelt sind. 

Daher müssen an den Standorten, in die  Eidechsen 

ausgebracht werden sollen, zuvor entsprechende neue 

Lebens räume hergestellt werden.

Kommt in einem Gebiet die auszusetzende Eidechsen-

art nicht vor, ist davon auszugehen, dass es für das 

 Fehlen dieser Art einen Grund gibt. Würde man 

dann  Tiere aussetzen, ist anzunehmen, dass sich die 

ausgesetzten Tiere nicht etablieren können. Kommt 

in  einem Gebiet die Art vor, ist davon auszugehen, 

dass alle geeigneten Lebensräume besetzt sind, somit 

 können – ohne vorher durchzuführende Aufwertungs-

maßnahmen – ebenfalls keine Tiere ausgesetzt wer-

den, denn auch in diesem Fall würden sich keine zu-

sätzlichen Individuen etablieren. In beiden Fällen wäre 

die Umsiedlung gescheitert und würde nicht dazu bei-

tragen, dass das Tötungsverbot nicht ausgelöst wird.

Ein Aussetzungsort muss, genauso wie die Flächen für 

die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die ökologi-

sche Funktion erfüllen, egal, ob er als CEF- Maßnahme 

hergerichtet wird oder im Rahmen der Ausnahme 

nach § 45 BNatSchG (zur ökologischen Funktion siehe 

dort). Die ökologische Funktion kann nur im natürli-

chen Verbreitungsgebiet der betroffenen Arten erfüllt 

werden und wenn der Aussetzungsort entsprechend 

den Bedürfnissen und der Anzahl der umzusiedelnden 

Individuen aufgewertet wird. Ist der Erfolg des Ein-

sammelns und Umsetzens in die bereits hergestellten 

oder herzustellenden neuen bzw. verbesserten Lebens-

räume nach den gutachterlichen Feststellungen nicht 

sicher, scheiden die vorgesehenen Maßnahmen als vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen aus (BVerwG 2013).

6.4 ermitteln der flächengröße  
am aussetzungsort

Bei weitgehend isolierten Aussetzungsorten ist  eine 

Mindestflächengröße erforderlich. Die Flächen größe 

muss gewährleisten, dass der Bestand langfristig über-

leben kann. Bender et al. (1999) geben an, dass bei 

Mauer eidechsen für ein langfristiges Überleben min-

destens 140 Männchen- und 180 Weibchenreviere er-

forderlich sind. Mauereidechsen können in Gebieten 

mit guter Habitateignung in hohen Siedlungsdichten 

auftreten. Berechnet man die Mindestgröße für eine 

Fläche, die ein langfristiges Überleben einer isolier-

ten Mauereidechsenpopulation gewährleisten soll, er-

gibt sich auf der Grundlage von Bender et al. (1999) für 

320 Alttiere bei einem Bedarf von 80 m2 Lebensraum 

pro Alttier eine mindestens 2,56 ha große Fläche, wo-

bei diese Fläche eine optimale  Lebensraumausstattung 

haben muss. märTens & sTePhan (1997) haben für  eine 

langfristig überlebensfähige Zauneidechsen- Population 

ein notwendiges Minimum an 250 Weibchen und 

250 Männchen (500 Individuen) ermittelt. Auf  dieser  
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Grundlage und bei einer mittleren  Lebensraumgröße 

von 150 m2 je adulter Zauneidechse beträgt die Mindest -

größe einer isolierten Population 7,5 ha (500 Alttiere x 

150 m2), wobei auch diese Flächen optimal ausgestattet 

sein müssen. Zu beachten ist auch, dass neue Lebens-

räume meist nie die Qualität alter  Lebensräume haben 

und somit gegebenenfalls entsprechend  größere Flächen 

pro Tier anzusetzen sind. Die isolierten Aussetzungs-

orte sollten mit Lebensräumen der entsprechenden Art 

in Verbindung stehen bzw. mit diesen verbunden wer-

den (z. B. durch besonnte Raine, Trockenmauern).

Sollen Eidechsen in einen isolierten Lebensraum um-

gesiedelt werden, müssen die oben angegebenen 

 Mini mal   größen von optimalen Lebensräumen zur Ver-

fügung stehen bzw. hergerichtet werden, egal, wie viele 

Tiere umgesiedelt werden sollen. Zur Eingewöhnung 

sollte die Aussetzung in einem kleineren eingezäunten 

Teilbereich erfolgen (siehe Kapitel 6.5).

Ist der Aussetzungsort vernetzt, grenzt er an ein beste-

hendes Vorkommen an oder geht die Anzahl der um-

zusiedelnden Individuen über die Anzahl der  Tiere, 

die die Mindestgröße in Anspruch nehmen, hinaus, 

richtet sich die Anzahl nach den umzusiedelnden Indi-

viduen. Die Flächengröße ist dann so zu ermitteln, wie 

es bei der Flächenberechnung für die vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen beschrieben wird.

6.5 Mindestanforderung  
bei Umsiedlungen

Umsiedlungen stellen nur in Ausnahmefällen eine ge-

eignete Minimierungsmaßnahme dar, dennoch kön-

nen sie in speziellen Fällen sinnvoll sein. Dann sind 

folgende Kriterien zu beachten:

 � Es dürfen nur Individuen autochthoner 

 Populationen/Unterarten umgesiedelt werden.

 � Die neuen Lebensräume müssen im Bereich des 

natürlichen Verbreitungsgebietes liegen.

 � Die neuen Lebensräume müssen die ökologische 

Funktion erfüllen.

 � Der neue Lebensraum muss eine Größe haben, 

die ein langfristiges Überleben gewährleistet.

 � Eine zwischenartliche Konkurrenz ist 

 auszuschließen.

 � Der Lebensraum darf nicht schon durch die Ziel-

art besiedelt sein.

 � Die Aussetzungsfläche ist reptiliensicher einzuzäu-

nen (keine Abwanderung).

 � Die Alttiere sind nach Möglichkeit vor der Ei-

ablage zu fangen (eine längere Eingewöhnungszeit 

erhöht den Überwinterungserfolg maßgeblich).

 � Die Populationsstruktur der umzusetzenden Tiere 

muss vergleichbar sein mit der Populationsstruktur 

am Fangort. Es ist zu beachten, dass der Erfolg der 

Umsiedlung bei Jungtieren höher sein kann. Bei 

Waldeidechsen (massoT et al. 1994) und Smaragd-

eidechsen (schneeWeiss 2002) waren die Ausset-

zungen von Jungtieren am erfolgreichsten.

 � Das Fangen der Tiere ist so schonend wie mög-

lich durchzuführen. Am geeignetsten erscheint das 

Fangen mit der Schlinge.

 � Der Transport ist schonend vorzunehmen (einzeln 

in Stoffsäckchen).

 � Der Eingriffsstandort ist einzuzäunen (keine Ein-

wanderung) und es ist so lange zu fangen, bis über 

einen längeren Zeitraum (mindestens drei Fang-

tage im Abstand von 14 Tagen) keine Tiere mehr 

gefangen werden. Sinnvoll ist der Abfang über 

mindestens eine Aktivitätsperiode hinweg. Zaun-

eidechsen wurden von krafT (2012) über drei Jah-

re und von BLanke (schriftliche Mitteilung 2013) 

über mehrere Jahre umgesiedelt.

6.6 Monitoring bei Umsiedlungen
Bisher gibt es nur wenige zufriedenstellende  Berichte 

zu Umsiedlungen im Rahmen des strengen Arten-

schutzes. Der Erfolg oder Misserfolg ist durch eine 

Erfolgskontrolle zu  überprüfen. Deshalb ist bei  jeder 

Umsiedlung ein alljährliches und mindestens fünf 

 Jahre dauerndes Monitoring erforderlich. Das Monito-

ring kann erst beendet werden, wenn am Aussetzungs-

ort die Anzahl der Individuen und die Populations-

struktur den Verhältnissen am Fangort entspricht. Der 

Zielbestand ist die Anzahl der geschätzten  Individuen 

bei der  Erfassung, nicht die Anzahl der  umgesiedelten 

Individuen. Die Methode zur Erfassung der  Individuen 

ist genauso durchzuführen wie bei der Erfassung des 

 Bestandes vor der Umsiedlung (siehe Kapitel 3.4.4).
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Ein Ablaufschema für Umsiedlungen, wenn keine anderen Vermeidungs- oder  Minimierungsmaßnahmen 
 möglich sind und dies fachlich nachvollziehbar dargelegt wurde. 

Umsiedlung im rahmen einer ausnahme ( § 45 abs. 7 BNatschg) erwünscht
U

m
si

ed
lu

n
g

 n
ic

h
t 

m
ö

g
lic

h

Umsiedlung möglich

Nur autochthone Individuen

Innerartliche Konkurrenz auf der 
 Aussetzungsfläche nicht möglich

Ausreichend Fläche vorhanden,  
pro Alttier 80 bzw. 150 m2

Zwischenartliche Konkurrenz auf der 
 Aussetzungsfläche nicht möglich

Die Aussetzungsfläche befindet sich 
innerhalb des natürlichen Verbreitungs-
gebietes

Der Aussetzungsort befindet sich im 
Verbund zu anderen Vorkommen der Art

Aussetzungsort für die Art aufwertbar,  
sodass die Fläche die ökologische 
 Funktion erfüllen kann

Geeignetes Personal, das die Umsied-
lung möglichst artgerecht durchführen 
kann, personenbezogener Nachweis

Der Abfang erfolgt über mind. 1 Jahr, 
Alttiere im Frühjahr, Jungtiere im Herbst 

Fläche groß: 2,6 ha bzw. 7,5 ha, Ausster-
bewahrscheinlichkeit niedrig 

kleinere Fläche, Aussterbewahr-
scheinlichkeit hoch, aber vernetzbar 
zu autochthonen Vorkommen

nein

ja
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Um geeignete Aussagen zu erhalten, sind folgende 

Unter suchungen erforderlich:

1. Es ist zu kontrollieren, ob am Aussetzungsort 

 Eidechsen vorkommen. 

2. Die Populationsstruktur ist aufgegliedert in 

 Männchen, Weibchen sowie Alttiere, Subadulte 

und Jungtiere zu ermitteln.

3. Die umzusiedelnden Individuen sind  individuell 

zu erfassen. Bei Zaun- und Mauereidechse geht 

das über Fotografieren (ZE: Rückenzeichnung, 

ME: Kehl-/Bauch  zeichnung). Die Wiedererken-

nung der umgesiedelten Individuen ist wichtig, 

um belegen zu können, dass es sich tatsächlich um 

umgesiedelte und nicht um aus dem Umfeld zuge-

wanderte Individuen handelt.

4. Nach dem Aussetzen ist alljährlich wieder über 

 individuelle Erkennung und ggf. Fang-Wiederfang 

der Bestand zu ermitteln.

5. Zusätzlich zur Bestandserfassung ist die Entwick-

lung der Strukturen und der Vegetation zu erheben.

6. Bei neu gestalteten Aussetzungsorten kann es 

auch sinnvoll sein, eine grobe Abschätzung der 

Häufigkeit und des Artenspektrums der poten-

ziellen Nahrungstiere per Kescherschlägen und 

Barber fallen zu ermitteln.

Um möglichst objektive Ergebnisse zu erhalten,  sollte 

das Monitoring nicht von dem gleichen  Auftrag nehmer 

durchgeführt werden, der auch die Umsiedlung vorge-

nommen hat.

6.7 Wann ist eine Umsiedlung 
 erfolgreich?

Bei der Betrachtung, ob eine Umsiedlung im recht-

lichen Sinn erfolgreich war, wird hier außer Acht 

 gelassen, ob die Umsiedlung im räumlichen Zusam-

menhang erfolgte oder in größerer Entfernung. Wie 

oben schon dargelegt, können Umsiedlungen nicht im 

Rahmen des § 44 BNatSchG durchgeführt werden, es 

ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG 

erforderlich. Daher lässt sich die Definition, wann eine 

Umsiedlung im rechtlichen Sinne erfolgreich ist, auch 

nur anhand des § 45 BNatSchG und der Gerichts-

urteile hierzu ermitteln. Eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 Satz 2 BNatSchG ist u. a. möglich, wenn sich der 

Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlech-

tert und die weitergehenden Anforderungen des Art. 

16 Abs. 1 FFH-RL beachtet werden. Zum Hintergrund 

dieser Regelung siehe geLLermann & schreiBer 2007, 

Lau 2012 und BVerwG 2008c.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist 

dann anzunehmen, wenn sich die Größe oder das Ver-

breitungsgebiet der betroffenen Population  verringern, 

wenn die Größe oder Qualität ihres Habitats  deutlich 

abnimmt oder wenn sich ihre  Zukunftsaussichten deut-

lich verschlechtern. Bei häufigen und weit verbreiteten 

Arten führen kleinräumige  Beeinträchtigungen ein-

zelner Individuen bzw. lokaler Populationen im Sin-

ne  eines gut abgrenzbaren Vorkommens im Regelfall 

nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des auf biogeografischer Ebene.  Eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustands ist aber nicht nur gegeben, 

wenn sich die Anzahl der Individuen des betroffenen 

Bestandes verringert, es reicht aus, wenn durch den 

Eingriff verhindert wird, dass aus dem betroffenen Be-

stand Individuen abwandern können, die erforderlich 

sind, um Randbestände zu erhalten (soBoTTa 2007).

Die Zauneidechse ist in Baden-Württemberg und in 

der kontinentalen Region in einem ungünstigen/unzu-

reichenden Erhaltungszustand (Stand 2013).  Dennoch 

schließt Art. 16 Abs. 1 FFH-RL eine Ausnahme nicht 

gänzlich aus. Nach dem Urteil des EuGH 2007 zum 

finnischen Wolf kann von den  artenschutzrechtlichen 

Verboten des Art. 12 FFH-RL auch bei ungünstigem 

Erhaltungszustand der betroffenen Populationen aus-

nahmsweise abgewichen werden, wenn hinreichend 

nachgewiesen ist, dass die Abweichung diesen un-

günstigen Erhaltungszustand nicht verschlechtert und 

die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes nicht behindern kann (BVerwG 2010a, 

 BVerwG 2011).

Die Mauereidechse ist in Baden-Württemberg nur 

regional verbreitet, aber es sind keine landesweiten 
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 Rückgänge zu erkennen. Lokal sind Rückgange be-

kannt, gleichzeitig scheint sich die Art lokal auszubrei-

ten. Die Zauneidechse ist nahezu landesweit verbrei-

tet, ist aber in Baden-Württemberg die Reptilien art 

mit den stärksten Rückgängen. Auch in ganz Deutsch-

land geht die Zauneidechse stark zurück (kühneL et al. 

2009). Dennoch würden beide Arten nach LANA 

(2010) tendenziell zu den häufigeren und weitver-

breiteten Arten zählen. So lange aber keine Vorgaben 

oder ein Gerichtsurteil vorliegen, wie mit „häufigen“ 

 Arten, die in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

sind (Zauneidechse), umzugehen ist, wird vorgeschla-

gen, so zu verfahren, als wären es seltene Arten in ei-

nem günstigen Erhaltungszustand.

Um sicherzustellen, dass sich der Erhaltungszustand 

auf Ebene der kontinentalen biogeografischen  Region 

Deutschlands bzw. Baden-Württembergs nicht ver-

schlechtert, kann auf kompensatorische Maßnahmen 

(zustandserhaltende Maßnahmen) zurückgegriffen 

werden (Lau 2012, EuGH 1991). Anders als bei § 44 

BNatSchG kann hier der räumliche Bezug weitaus grö-

ßer ausfallen. Auch ist in zeitlicher Hinsicht nur sicher-

zustellen, dass der Eingriff erhaltungszustandsneutral 

bleibt (Lau 2012, feLLenBerg 2012). Die kompensato-

rischen Maßnahmen sollten aber möglichst bereits vor 

der Beeinträchtigung realisiert sein und Wirkung zei-

gen. Im Einzelfall können jedoch auch zeitliche Funk-

tionsdefizite in Kauf genommen werden.

Daher ist die Umsiedlung bei Zaun- und Mauereidech-

sen in Baden-Württemberg im rechtlichen Sinne über 

die Ausnahme nach § 45 BNatSchG nur erfolgreich, 

wenn der Bestand gleich groß bleibt und sich nach 

Möglichkeit keine zeitliche Verzögerung ergibt, bis der 

Bestand die ursprüngliche Anzahl wieder erreicht hat. 

Betrachtungsmaßstab ist dabei der Ausgangsbestand, 

nicht nur der umgesiedelte (Bruch-)Teilbestand.

7 Zusammenfassende Checkliste
In der zusammenfassenden Checkliste werden die 

gutachterlichen Empfehlungen, welche sich aus dem 

strengen Artenschutz für die Zaun- und Mauer-

eidechse ergeben, aufgelistet.

Methode zur Bestandserfassung

 � Es sind mindestens vier Begehungen während 

 geeigneter Aktivitätszeiten erforderlich.

 � Die Auswertung erfolgt über „Papieraktionsräume“.

 � Um den Bestand zu schätzen, ist unter optimalen 

Bedingungen ein Korrekturfaktor von mindestens 

vier bzw. sechs erforderlich.

tötungs- und schädigungsverbot

 � Das Nachstellen, Fangen, Verletzen und  Töten 

von Individuen (einschließlich Entwicklungs-

formen) ist verboten.

 � Umsiedlungen fallen unter das Nachstell- und 

Fangverbot.

 � Die Verwirklichung des Tötungstatbestandes 

 erfolgt erst bei einer signifikanten Erhöhung des 

Sterbe risikos (höher als die allgemeinen Lebens-

risiken).

störungsverbot

 � Erhebliche Störungen, die während der Fort-

pflanzungs- und Überwinterungsphase den 

 Erhaltungszustand der lokalen Population 

 verschlechtern können, sind verboten.

 � Aus fachlicher Sicht liegt eine erhebliche Störung 

vor, wenn die Summe der Störungen durch alle 

Eingriffe zusammengenommen (Summation) über 

5 % liegt.

 � Für einen guten Erhaltungszustand sind bei der 

Mauereidechse über 300 adulte Individuen und 

bei der Zauneidechse über 500 Individuen erfor-

derlich. Darüber hinaus müssen Männchen, Weib-

chen, Subadulte sowie Jungtiere vorkommen und 

Kriterien wie Habitatqualität, Beeinträchtigungen, 

Isolation und Störung sind zu beachten.

 � Die Abgrenzung der lokalen Population erfolgt 

über eine Habitatinsel (Puffer von 500 m um 

Nachweise).

zerstörungsverbot

 � Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten ist verboten.
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 � Da die geschützten Lebensstätten meist nicht 

 abzugrenzen sind, ist der gesamte Lebensraum zu 

schützen.

 � Die geschützten Lebensstätten müssen regelmäßig, 

aber nicht ständig genutzt werden.

 � Neben der direkten Zerstörung ist auch die 

 indirekte Zerstörung wie z. B. durch Lärm, Licht, 

 Erschütterung verboten.

freistellung

 � Das Tötungs- und Zerstörungsverbot kann bei 

 zulässigen Eingriffen durch Maßnahmen zur 

 Wahrung der ökologischen Funktion, im räum-

lichen Zusammenhang und ohne zeitliche Lücke, 

aufgehoben werden.

eingriffsregelung

 � Die besonders geschützten Arten sind in der 

Eingriffs regelung zu berücksichtigen.

 � Wurden z. B. die besonders geschützten Arten 

nicht berücksichtigt, kann § 44 Abs. 5 nicht an-

gewandt werden. So sind z. B. vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen nicht möglich, § 44 Abs. 1 gilt 

dann bei den besonders geschützten Arten unein-

geschränkt, was das Tötungs- und Zerstörungs-

verbot angeht.

vermeidungsmaßnahmen

 � Wertvolle Lebensräume sind nach Möglichkeit zu 

erhalten (Tabu-Flächen).

 � Die Bauzeitenbeschränkung ist eine wichtige 

 Vermeidungsmaßnahme, was das Tötungs- und 

Störungsverbot betrifft.

 — Beispielsweise werden bei Eingriffen in die 

Fortpflanzungsstätten im Winter keine  Tiere 

getötet, sofern diese Teillebensräume klar 

räumlich getrennt sind.

 — Beispielsweise liegt keine   Störung vor in 

den Zeiträumen nach der Winterruhe und 

vor der Fortpflanzungszeit bzw. nach der 

Fortpflanzungs zeit und vor der Winterruhe.

 � Die Vergrämung kann das Tötungs- und Störungs-

verbot umgehen.

 — Bevor Vergrämungen durchgeführt werden, 

müssen die vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen die ökologische Funktion erfüllen.

 — Vergrämungen sind außerhalb der geschützten 

Zeiten durchzuführen.

 — Vergrämung in Folge von z. B. Beschattung 

der Fläche durch Abdeckung oder Einsaat sind 

möglich.

 — Eine mechanische Vergrämung durch Bau-

maschinen ist nicht möglich.

 � Zwischenhälterungen sind nur baubedingt 

 möglich, und zwar

 — nur im Freilandterrarium,

 — nur angrenzend an die Eingriffsfläche  

(sonst muss zweimal gefangen werden) und mit

 — maximal 40 Individuen auf 1.000 m2.

 � Schutzzäune können verhindern, dass Eidechsen 

getötet werden.

 — Schutzzäune müssen glatt, mindestens 50 cm 

hoch und eingegraben sein.

 — Es ist zu gewährleisten, dass keine Vegetation 

den Zaun berührt.

 — Eidechsen dürfen nicht in die Eingriffsfläche 

einwandern können, Tiere jedoch hinaus.

 — Auf der Aussetzungsfläche (Umsiedlung) 

 dürfen die Eidechsen nicht aus der Fläche 

 gelangen, Tiere jedoch hinein.

 — Lenkungszäune sind senkrecht zu stellen.

ökologische funktion  

im räumlichen zusammenhang

 � Die Erhaltung der ökologischen Funktion ist nur 

im räumlichen Zusammenhang der betroffenen 

Tiere möglich (max. 500 m, ohne Barrieren).

 � Es darf keine zeitliche Lücke zwischen dem Ein-

griff und der Maßnahme entstehen.

 � Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen

 — optimale Lebensräume darstellen, die auf die 

Habitatansprüche der Eidechse zugeschnit-

ten sind.

 — ausreichend Versteckplätze,  Winterquartiere 

und Eiablageplätze aufweisen und es muss 

 genügend Nahrung vorhanden sein.

 — für Mauereidechsen einen Flächenbedarf von 

80 m2 pro Alttier berücksichtigen.

 — für Zauneidechsen einen Flächenbedarf von 

150 m2 pro Alttier berücksichtigen.

 — bei Mauereidechsen einen Vorlauf von ca. drei 

Jahren gewährleisten.
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 — bei Zauneidechsen einen Vorlauf von etwa drei 

bis fünf Jahren, auf Ackerflächen bis zu zehn 

Jahren gewährleisten.

 — Ist der oben genannte Vorlauf nicht zu gewähr-

leisten, muss die Abweichung für den Einzelfall 

nachvollziehbar und stichhaltig begründet sein.

 — bei verbleibenden Unsicherheiten ein 

 Monitoring mit einem kombinierten Risiko-

management durchführen.

 — für die vorgezogene Ausgleichsfläche einen 

 Pflege- und Entwicklungsplan erstellen.

allgemeines Monitoring

 � Um den Bestand zu schätzen, ist die gleiche 

 Methode zu wählen wie bei der Erfassung  

(siehe Kapitel 3.4.4).

 � Die Bestandskontrollen sind alljährlich durch-

zuführen.

 � Das „Bestandsmonitoring“ kann nach drei  Jahren 

beendet werden, wenn der Zielbestand erreicht 

ist.

 � Beim „Habitatmonitoring“ reicht eine Begehung 

alle zwei Jahre aus. Es ist so lange  durchzuführen, 

wie die CEF-Maßnahmen ihre Funktion erfüllen 

müssen.

Naturschutzfachliche Baubegleitung

 � Von der durchführenden Person sind sehr  gute 

artenschutzrechtliche wie naturschutzfachliche 

Kenntnisse nachzuweisen.

 � Es sind über die gesamte Bauzeit regelmäßig 

 Kontrollen durchzuführen.

 � Der Eingriff und die Kompensationsmaßnahmen 

sind zu überwachen.

 � Es sind naturschutzfachliche Tagebücher anzu-

fertigen, die an Auftraggeber und Genehmigungs-

behörde zu versenden sind.

Umsiedlung

 � Für Umsiedlungen ist eine Ausnahme nach  

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich.

 � Umsiedlungen sind fachlich sehr umstritten,  

da die Erfolgsaussichten gering sind.

 � Am Aussetzungsort darf die umzusiedelnde Art 

nicht vorkommen.

 � Am Aussetzungsort darf es nicht zu 

 zwischenartlicher Konkurrenz mit anderen streng 

geschützten  Arten kommen wie zum Beispiel der 

 Zauneidechse, wenn Mauereidechsen ausgesetzt 

werden.

 � Allochthone Eidechsen dürfen nicht umgesiedelt 

werden.

 � Am Aussetzungsort müssen zuvor die Lebens-

räume hergerichtet werden (siehe vorgezogene 

Ausgleichsflächen in Kapitel 3.4.4).

 � Der Aussetzungsort sollte nach Möglichkeit an  ein 

bestehendes Vorkommen angrenzen und muss im 

natürlichen Verbreitungsgebiet der Art liegen.

 � Bei isolierter Lage muss die neue Aussetzungs-

fläche bei der  Mauer eidechse mindestens 2,56 ha  

(320 Alttiere x 80 m2) groß sein, bei der 

 Zaun eidechse mindestens 7,5 ha  

(500 Alttiere x 150 m2).

 � Die Mindestanforderungen an eine Umsiedlung 

sind einzuhalten.

Monitoring bei Umsiedlungen

 � Um den Bestand zu schätzen, ist die gleiche 

 Methode zu wählen wie bei der Erfassung  

(siehe Kapitel 3.4.4).

 � Die Bestandskontrollen sind alljährlich durch-

zuführen.

 � Das Monitoring sollte mindestens 5 Jahre  dauern 

und kann erst beendet werden, wenn der Ziel-

bestand und die Zielsituation erreicht sind.

 � Die umzusiedelnden Individuen sind individuell 

zu erfassen.

 � Zusätzlich zur Bestandserhebung ist die Ent-

wicklung der Strukturen und der Vegetation zu 

 erheben.

 � Eventuell sind die Nahrungstiere zu erfassen.
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